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Studienordnung für den konsekutiven Studiengang 
Mechatronik und Produktionsautomatisierung 
mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) 

an der Technischen Universität Chemnitz 
Vom 21. Mai 2025 

Aufgrund von § 14 Abs. 4 i. V. m. § 37 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHSG) vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2024 (SächsGVBl. S. 83, 87) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat 
der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz die folgende Studienordnung erlassen: 
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Anlagen: 1 Studienablaufplan 
 2 Modulbeschreibungen 
 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel das generische Maskulinum 
verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich für alle Geschlechter. 
 
 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung (§ 9) Ziele, Inhalte, 
Aufbau, Ablauf und Durchführung des Studienganges Mechatronik und Produktionsautomatisierung mit 
dem Abschluss Master of Science an der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz.  
 

§ 2 
Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Studienbeginn ist in der Regel im Wintersemester.  
(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern (zwei Jahren), bei einem Studium in 
Teilzeit von acht Semestern (vier Jahren). Das Studium umfasst Module im Gesamtumfang von 120 
Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 3600 Arbeitsstunden. 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Mechatronik und Produktionsautomatisierung 
erfüllt, wer an der Technischen Universität Chemnitz im Bachelorstudiengang Mechatronik, im 
Bachelorstudiengang Maschinenbau oder im Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 
oder wer in einem inhaltlich gleichwertigen Studiengang einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 
erworben hat. 
(2) Über die Gleichwertigkeit sowie über den Zugang anderer Bewerber entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

§ 4 
Lehr- und Lernformen 

(1) Lehr- und Lernformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), 
das Kolloquium (K), das Tutorium (T), das Praktikum (P), das Planspiel (PS) oder die Exkursion (E). Die 
Studenten sollen sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten und deren Inhalte in 
selbständiger Arbeit vertiefen. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten werden nicht ausschließlich durch den Besuch von Lehrveranstaltungen erworben, vielmehr 
sind zusätzliche eigene Studien erforderlich (Selbststudium). 
(2) Bei allen Lehr- und Lernformen gemäß Absatz 1 können Methoden des E-Learning zum Einsatz kommen, 
soweit der Charakter der jeweiligen Lehr- und Lernform gewahrt bleibt. 
(3) Lehrveranstaltungen werden in Deutsch abgehalten, gegebenenfalls angereichert mit 
englischsprachigen Inhalten. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche Lehrveranstaltungen in 
englischer Sprache abgehalten werden. 
 

§ 5 
Ziele des Studienganges 

(1) Ziele des Studienganges sind: 
1. Wissen und Verstehen (Fachkompetenz) 
Absolventen des Masterstudienganges Mechatronik und Produktionsautomatisierung verfügen über 
weitreichende mathematisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse und Methoden zum Verständnis und zur 
Lösung fachspezifischer Probleme und haben umfassende Kenntnisse im Bereich der Modellierung, 
Simulation und Datenverarbeitung sowie im Bereich der Fertigung und Integration mechatronischer 
Systeme, die insbesondere für moderne Anwendungsbereiche wie Robotik, Produktionsautomatisierung und 
intelligente Fertigungssysteme relevant sind, erworben. Vertiefte Fertigkeiten haben sie sich außerdem in 
den Bereichen Systemtechnik, Präzisions- und Mikrofertigungstechnik sowie Datenanalyse angeeignet. Die 
Absolventen haben neben ergänzenden, interdisziplinären Fähigkeiten (Soft Skills) anhand von 
Wahlmöglichkeiten vertiefende Kenntnisse in den folgenden Fachbereichen erworben: (1) Mechatronisches 
Systemdesign (Entwurf, Gestaltung und Simulation von mechatronischen Systemen) und/oder (2) 

555

Amtliche Bekanntmachungen 
__________________________________

Nr. 16/2025 
__________________________________

vom 22. Mai 2025 
______________________________________



Systemintegration und Robotik (Automatisierung, Fertigungstechnologien für Mikrosysteme, Smart Systems 
Technologies, Internet of Things (IoT)). 
2. Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen (Methodenkompetenz) 
Nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudienganges Mechatronik und Produktionsautomatisierung 
sind die Absolventen befähigt, komplexe mechatronische Herausforderungen zu bewältigen. Sie besitzen 
tiefgreifende Fähigkeiten in der Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Methoden, um technische 
Problemstellungen der Ingenieurwissenschaften, insbesondere in den Bereichen des Maschinenbaus, der 
Elektrotechnik und der Informationstechnik, zu analysieren, zu diskutieren und zu interpretieren. Darüber 
hinaus werden die interdisziplinären Kompetenzen sowie die Teamfähigkeit durch gruppenspezifisch 
bearbeitete Projektaufgaben gefestigt. Die Absolventen können komplexe Anforderungen an 
mechatronische Systeme und Einflussfaktoren von mechatronischen Systemen in ihrer Systemumgebung 
mit ingenieurwissenschaftlichen Methoden detailliert analysieren. Sie sind in der Lage, intelligente 
mechatronische Komponenten, Geräte und Systeme nicht nur zu entwerfen und zu charakterisieren, sondern 
auch deren integrierte Funktionalität kritisch zu bewerten und weiterzuentwickeln. Durch das Studium 
entwickeln sie die Kompetenz, aus realen Problemstellungen geeignete Modelle abzuleiten und diese mittels 
fortschrittlicher Methoden aus dem Bereich der Datenverarbeitung tiefgreifend zu analysieren. Die kritische 
und wissenschaftlich fundierte Reflexion der Ergebnisse befähigt sie, Rückschlüsse auf das Verhalten und 
die Optimierung realer Systeme und Prozesse zu ziehen. Sie sind weiterführend in der Lage, selbstständig 
anwendungsbezogene Tests zu planen, durchzuführen, die relevanten Daten zu erfassen und die Ergebnisse 
zu interpretieren. Darüber hinaus können sie die Gestaltung und Leistungsfähigkeit von mechatronischen 
Systemen bewerten, wobei sie die Wechselwirkung zwischen mechanischen, elektrotechnischen und 
informationstechnischen Wirkprinzipien einschätzen und gezielt optimieren können. Die Absolventen sind in 
der Lage, sich selbstständig weiteres Wissen anzueignen, welches zur Lösung einer Aufgabe erforderlich ist. 
Dazu sind sie in der Lage, wissenschaftliche Literaturrecherchen durchzuführen sowie Datenbanken und 
andere Informationsquellen für ihre Arbeit zu nutzen. Dies versetzt sie in die Lage, aktiv an der 
Weiterentwicklung technologischer Lösungen und Innovationen mitzuwirken, und führt zu einer 
entsprechenden Grundlage für die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Forschungs- und 
Entwicklungsumfeld. 
3. Kommunikation und Kooperation (Sozialkompetenz / Personale Kompetenz) 
Die Absolventen verstehen die individuellen Anforderungen verschiedener Ingenieurdisziplinen wie 
Mechanik, Konstruktion, Fertigungstechnik, Mess- und Sensortechnik sowie Datenverarbeitung und können 
Entwicklungsbedarfe abschätzen sowie erforderliche Aktivitäten zur Implementierung von Technologien in 
mechatronische Systeme definieren. Sie setzen sich darüber hinaus mit den sprachlichen Besonderheiten 
der technischen Wissenschaften auseinander und beherrschen die unterschiedlichen Fachtermini, was es 
ihnen ermöglicht, eine zentrale Vermittlerrolle zwischen den Vertretern der unterschiedlichen Fachbereiche 
zu übernehmen. Durch ihre Fähigkeit, die unterschiedlichen ingenieurwissenschaftlichen Sichtweisen in der 
fachlich interdisziplinär geprägten Arbeit zu erkennen und zu integrieren, nehmen sie eine wichtige 
Mittlerrolle zwischen den im Fachbereich Mechatronik verbundenen Ingenieurdisziplinen Maschinenbau, 
Elektrotechnik und Informationstechnik ein. Die Absolventen sind in der Lage, in nationalen und 
internationalen Teams effektiv zu kooperieren und zu kommunizieren. Sie können technische Probleme 
sowie Ergebnisse ihrer Arbeit mündlich und schriftlich präsentieren und dabei sowohl Fachleuten als auch 
Laien gegenüber verständlich machen. Durch die im Studium verankerten kooperativen Lehrformen, wie 
Seminare und Praktika, sind sie zu Teamarbeit befähigt und in der Lage, zwischen den 
Wissenschaftsgebieten vermittelnd und erklärend zu wirken.  
4. Wissenschaftliches Selbstverständnis / Professionalität (Selbstkompetenz / Personale Kompetenz) 
Die Absolventen verstehen sich als Ingenieure des Maschinenbaus mit übergreifenden Kenntnissen in den 
Fachbereichen Mechanik, Elektrotechnik und Informationstechnik mit Anwendungen in der 
Fertigungstechnik, Automatisierungstechnik und Robotertechnik. Sie verfügen über die Fähigkeit, 
spezifische Probleme, die bei der Integration der Technologiebereiche entstehen, zu analysieren, in ein 
Handlungskonzept zu überführen und die definierten Aufgaben in Teams mit arbeitsteiliger Organisation zu 
übernehmen und selbstständig zu bearbeiten. Sie sind in der Lage, die Ergebnisse anderer aufzunehmen und 
ihre eigenen Ergebnisse zu kommunizieren, zu reflektieren und zu bewerten. Des Weiteren besitzen sie die 
Kompetenz, für ihre Tätigkeiten eine ausgewogene Berücksichtigung technischer, ökonomischer und 
ökologischer Randbedingungen sicherzustellen. Sie sind ferner in der Lage, die nicht-technischen 
Auswirkungen ihrer ingenieurtechnischen Tätigkeit zu beurteilen und ethisch sowie verantwortungsbewusst 
zu handeln. 
(2) Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudienganges Mechatronik und Produktionsautomatisierung 
befähigt zur Fortführung der wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen einer Promotion.  
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Teil 2 
Aufbau und Inhalte des Studiums 

 
§ 6 

Aufbau des Studiums 
(1) Im Studium werden 120 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen:  
1. Basismodule (∑ 30 LP) 
231534-009 Forschungsseminar 8 LP (Pflichtmodul) 
231536-003 Modellbildung und Integration mechatronischer Systeme 5 LP (Pflichtmodul) 
231534-017 Prozessdatenerfassung und -verarbeitung 5 LP (Pflichtmodul) 
244033-110 Mikrosystementwurf 7 LP (Pflichtmodul) 
231536-002 Sensor-Aktor-Systeme 5 LP (Pflichtmodul) 

 
2. Ergänzungsmodule Interdisziplinäre Lehrinhalte (∑ 15 LP) 
Aus den nachfolgenden Modulen 231131-010 bis 231331-008 sind Module im Gesamtumfang von 15 LP 
auszuwählen, wobei Module, die bereits im Bachelorstudium belegt wurden, nicht erneut ausgewählt werden 
können: 
231131-010 Aufbereitung und Organisation wissenschaftlicher Daten 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231232-003 Projektmanagement (MB) 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
281500-002 Präsentation und Gesprächsführung 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
261033-100 Kosten- und Erlösrechnung 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231232-009 Digitale Produktionssystemprojektierung 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231331-008 Kostenorientierte Produktentwicklung 5 LP (Wahlpflichtmodul) 

 
3. Vertiefungsmodule (∑ 25 LP) 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsrichtungen 3.1 Mechatronisches Systemdesign und 3.2 
Systemintegration und Robotik ist eine Vertiefungsrichtung mit den zugehörigen Pflichtmodulen im Umfang 
von 25 LP auszuwählen: 
 
3.1 Vertiefungsrichtung Mechatronisches Systemdesign 
231131-004 Sichere Mechatronische Systeme 5 LP (Pflichtmodul) 
231533-007 Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231432-002 Maschinendynamik diskreter Systeme 5 LP (Pflichtmodul) 
231733-008 Bewegungsdesign, Kurven-, Schritt- und Planetengetriebe 5 LP (Pflichtmodul) 
231331-009 Maschinelles Lernen und Optimierung in der technischen 

Produktentwicklung  
5 LP (Pflichtmodul) 

 
3.2 Vertiefungsrichtung Systemintegration und Robotik 
242031-051 Automatisierte Antriebe 5 LP (Pflichtmodul) 
231533-010 Industrielle Steuerungstechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231733-004 Montage- und Handhabungstechnik/Robotik 5 LP (Pflichtmodul) 
231534-019 Prozessketten in der Produktionstechnik 5 LP (Pflichtmodul) 
231533-014 Automatisierung und Robotik 5 LP (Pflichtmodul) 

 
4. Ergänzungsmodule Übergreifende Fachinhalte (∑ 20 LP) 
Aus den nachfolgenden Modulen 241031-040 bis 231833-001 sowie den Modulen der nicht gewählten 
Vertiefungsrichtung sind Module im Gesamtumfang von 20 LP auszuwählen:  
241031-040 Modellbildung und Identifikation dynamischer Systeme 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
241031-035 Advanced Linear Control 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
241033-035 Robots, Modelling and Control 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231331-002 Methodisches Konstruieren 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
250110-002 Grundlagen der Informatik II 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
242031-070 Traktions- und Magnetlagertechnik 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
244033-130 Gerätetechnik 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231534-010 Funktionsoberflächen 5 LP (Wahlpflichtmodul) 
231833-001 Funktionswerkstoffe 5 LP (Wahlpflichtmodul) 

 
5. Modul Master-Arbeit 
230100-940 Master-Arbeit 30 LP (Pflichtmodul) 

 
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Masterstudiengang Mechatronik und 
Produktionsautomatisierung an der Technischen Universität Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt 
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sich aus der zeitlichen Gliederung im Studienablaufplan (siehe Anlage 1) und dem modularen Aufbau des 
Studienganges. 
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

(1) Das fachliche Fundament des Masterstudienganges bilden die Basismodule aus den Bereichen Sensorik 
und Aktorik, Datenverarbeitung und Systemgestaltung. Der Forderung von Wissenschaft und Industrie nach 
der verstärkten Entwicklung methodischer und sozialer Kompetenzen (Soft Skills) wird mit den 
Ergänzungsmodulen Interdisziplinäre Lehrinhalte Rechnung getragen. Eine berufsfeldbezogene Profilierung 
kann hierbei durch die frei zusammenstellbaren Lehrinhalte einerseits zur Vorbereitung auf eine 
Forschungstätigkeit und andererseits zur Vorbereitung auf Tätigkeiten in der Industrie erfolgen. Den 
berufsfeldbezogenen, fachlichen Kern bilden die Vertiefungsmodule. Es werden zwei berufsorientierte 
Vertiefungsrichtungen angeboten: Mechatronisches Systemdesign (Gestaltung, Simulation und der 
fertigungsgerechte Entwurf mechatronischer Systeme mit mechanischen, elektronischen und 
informationstechnischen Komponenten zu einem funktionalen Gesamtsystem) und Systemintegration und 
Robotik (Automatisierungstechnologien und Steuerung komplexer Maschinen und Roboter in 
Produktionsumgebungen auf Basis von modernen Methoden der Datenanalyse und -verarbeitung). Im 
Wahlpflichtbereich Ergänzungsmodule Übergreifende Fachinhalte können ergänzend dazu nach eigenem 
Interesse weitere Module flexibel zusammengestellt werden. Das Studium schließt im vierten Semester mit 
der Masterarbeit ab. 
(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer der 
einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) festgelegt. 
 
 

Teil 3 
Durchführung des Studiums 

 
§ 8 

Studienberatung 
(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine 
Fachstudienberatung statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau beauftragt ein Mitglied der 
Fakultät mit der Wahrnehmung dieser Beratungsaufgabe. 
(2) Es wird empfohlen, eine Studienberatung insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch zu nehmen: 
1. vor Beginn des Studiums, insbesondere vor Aufnahme eines Studiums in Teilzeit, 
2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland, 
3. vor einem Praktikum, 
4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel, 
5. nach nicht bestandenen Prüfungen. 
 

§ 9 
Prüfungen 

Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang Mechatronik 
und Produktionsautomatisierung mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen 
Universität Chemnitz enthalten. 
 

§ 10 
Fern- und Teilzeitstudium 

Ein Fernstudium ist nicht vorgesehen. Der Studiengang kann bei Berufstätigkeit, besonderen familiären 
Verpflichtungen oder bei besonderen gesundheitlichen Einschränkungen in Teilzeit studiert werden. Bei 
Vorliegen anderer triftiger Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss über den Zugang zum Studium in 
Teilzeit. Im Teilzeitstudium beträgt der durchschnittliche Arbeitsaufwand pro Semester 50 % des 
Vollzeitstudiums. 
 
 

Teil 4 
Schlussbestimmungen 

 
§ 11 

Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
Diese Studienordnung gilt für die ab Wintersemester 2025/2026 Immatrikulierten. 
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Für Studenten, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2025/2026 im konsekutiven Masterstudiengang 
Mikrotechnik/Mechatronik aufgenommen haben, gilt die Studienordnung für den konsekutiven Studiengang 
Mikrotechnik/Mechatronik mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen Universität 
Chemnitz vom 20. Mai 2019 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 19/2019, S. 397), geändert durch Artikel 1 
der Satzung vom 19. Juni 2023 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 23/2023, S. 1325), fort. 
 
Diese Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 28. April 
2025 und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 14. Mai 2025. 
 
 
Chemnitz, den 21. Mai 2025 
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
 
Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Mechatronik und Produktionsautomatisierung  
 mit dem Abschluss Master of Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 231534-009 (Version 03) 

Modulname Forschungsseminar 

Modulverantwortlich Studiendekan Mechatronik und Produktionsautomatisierung der Fakultät für 
Maschinenbau 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Eine technische Aufgabenstellung, passend zu den jeweiligen 
Vertiefungsrichtungen, ist in Gruppenarbeit (3 - 5 Studenten) zu bearbeiten. 
Forschungsseminar I: 
Nach einer Recherche (Patente, Literatur, existierende Produkte u. a.) zum 
aktuellen Stand der Technik sind die notwendigen Arbeitsschritte, die  
Teamaufteilung und die benötigten Ressourcen zur Lösung der Aufgabe zu 
planen. Als Abschluss (Prüfungsvorleistung) sind in einer Präsentation und 
einem Kurzbericht die Ergebnisse vorzustellen und auf dessen Grundlage eine 
präzisierte Aufgabenstellung für den zweiten Teil der Arbeit zu formulieren. 
Forschungsseminar II: 
Die im Forschungsseminar I formulierten Ziele sollen an einem Demonstrator 
oder Prototyp (auch Software) umgesetzt und überprüft bzw. demonstriert 
werden. Das Projekt kann ganz oder zum Teil bei einem Industriepartner 
durchgeführt werden. Die Arbeit soll weitestgehend selbstständig unter 
Betreuung durch die verantwortliche Professur und ggf. die beteiligten 
Industriepartner erfolgen. Fachspezifische von der verantwortlichen Professur 
organisierte Vorträge zu ausgewählten Themen ergänzen die Gruppenarbeit. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die 
Studenten: 
• ein technisches Projekt in Teamarbeit konzipieren und planen, 
• Kenntnisse im Bereich des Projektmanagements auf ein technisches 

Projekt anwenden, 
• ein technisches Projekt unter Berücksichtigung der benötigten 

Ressourcen fertigungstechnisch umsetzen, 
• die Ergebnisse des technischen Projekts dokumentieren, aufbereiten und 

in schriftlicher sowie mündlicher Form präsentieren. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Forschungsseminar I  (2 LVS) 
• S: Forschungsseminar II  (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
• 5-minütige Zwischenpräsentation (pro Student) und Kurzbericht (5 Seiten 

pro Student, Bearbeitungszeit: semesterbegleitend bis Ende der 
Vorlesungszeit) zu einem Gruppenprojekt (Stand der Technik, präzisierte 
Aufgabenstellung, geplante Vorgehensweise, Teamaufteilung, benötigte 
Ressourcen) im Forschungsseminar I 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Kurzbericht (Umfang: 5-7 Seiten pro Student, Bearbeitungszeit: 

semesterbegleitend bis Ende der Vorlesungszeit) mit 5-minütiger 
Abschlusspräsentation (pro Student) zum Gruppenprojekt (Projektinhalte, 
wissenschaftlich-technisches Umfeld, Relevanz, Ablauf, Probleme und 
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Lösungen, Ergebnisse, verwendete Ressourcen) im Rahmen des 
Forschungsseminars II (Prüfungsnummer: I_M_MM-0003) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 
10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten und beginnt jeweils im 
Sommersemester. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 240 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 231536-003 (Version 03) 

Modulname Modellbildung und Integration mechatronischer Systeme 

Modulverantwortlich Professur Adaptronik und Funktionsleichtbau in der Produktion  

Inhalte und 
Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Im Rahmen des Moduls werden sowohl theoretische Grundlagen zum 
domänenübergreifenden Entwurf mechatronischer Systeme als auch 
anwendungsorientierte Fähigkeiten zur simulativen Begleitung des 
Entwicklungsprozesses vermittelt. Ausgangspunkt der Betrachtungen bilden 
dabei verschiedene Hardware-seitig und als CAD-Modell vorliegende Systeme, 
anhand welcher die Methodik und das praktische Vorgehen zur Erstellung von 
geeigneten, ggf. gekoppelten, Simulationsmodellen sowie zu Co-Design von 
Hardware und Steuerung/Regelung erlernt wird. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• bei Modellbildung und Systemintegration mechatronischer Systeme 

methodisch fundiert vorzugehen, 
• domänenübergreifende Simulationsmodelle mechatronischer Systeme zu 

erstellen sowie zu bewerten und  
• damit erarbeitete Verbesserungspotentiale zu identifizieren und Software- 

oder Hardware-seitig zu erschließen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Modellbildung und Integration mechatronischer Systeme (2 LVS) 
• P: Modellbildung und Integration mechatronischer Systeme (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagen der Elektrotechnik, Mechanik  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• protokollierte praktische Leistung (Umfang: ca. 10 Seiten, 

Bearbeitungszeit: 4 Wochen) mit 30-minütigem Kolloquium (bestehend 
aus 10-minütiger Präsentation und 20-minütiger mündlicher Prüfung) zu 
Modellbildung und Integration mechatronischer Systeme 
(Prüfungsnummer: 31409) 

Leistungspunkte und Noten 
 

In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 231534-017 (Version 02) 

Modulname Prozessdatenerfassung und -verarbeitung 

Modulverantwortlich Professur Mikrofertigungstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul adressiert die Vermittlung fundierter 
Grundlagenkenntnisse zur Analyse und Bewertung von Fertigungsverfahren 
anhand prozessrelevanter Daten. Hierbei werden spanende, kraftgebundene 
und abtragende Prozesse adressiert. Zur Erfassung, Verarbeitung und 
Auswertung von prozessinhärenten Daten erfolgt eine Einführung in relevante 
Messprinzipien und die hierfür notwendigen Messketten. Außerdem sollen 
Möglichkeiten der Signalaufbereitung, -filterung und Auswertemethoden 
eingeführt werden. Im Rahmen eines Seminars festigen die Teilnehmer ihre 
Kompetenzen anhand konkreter praktischer Messaufgaben. 

Qualifikationsziele: Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die 
Studenten: 
• relevante Kenngrößen und Messprinzipien zur Erfassung von 

Prozessdaten nennen und beschreiben, 
• die zur Datenerfassung erforderlichen Messketten erklären und 

verschiedene Messprinzipien vergleichen, 
• Messketten eigenständig aufbauen und Prozessdaten erfassen, 
• verschiedene Möglichkeiten der Signalaufbereitung und -auswertung 

beschreiben und anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Seminar. 
• V: Prozessdatenerfassung und -verarbeitung (1 LVS) 
• Ü: Prozessdatenerfassung und -verarbeitung (1 LVS) 
• S: Prozessdatenerfassung und -verarbeitung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zur Prozessdatenerfassung und -verarbeitung 

(Prüfungsnummer: 32424) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

568

Amtliche Bekanntmachungen 
__________________________________

Nr. 16/2025 
__________________________________

vom 22. Mai 2025 
______________________________________



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Mechatronik und Produktionsautomatisierung  
 mit dem Abschluss Master of Science 

 

Basismodul 

Modulnummer 244033-110 (Version 03) 

Modulname Mikrosystementwurf 

Modulverantwortlich Professur Mikrosysteme und Medizintechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Entwurfsmethoden und Werkzeuge für die Mikrosystemtechnik (MST) 
• Modellierung heterogener Systeme mit konzentrierten Parametern 
• Verhaltensanalyse technischer Feldprobleme mit der Finite-Elemente-

Methode (FEM) 
• Makromodellierung komplexer Systeme durch Ordnungsreduktion 
• Verbindung von Komponenten- und Systementwurf 
 
Schwerpunkt ist die ganzheitliche Betrachtung verschiedener physikalischer 
Domänen während der einzelnen Phasen des Entwurfsprozesses. Anwendung 
finden kommerzielle Entwurfssysteme wie ANSYS/Multiphysics, 
Matlab/Simulink und Sprachen wie VHDL-A bzw. Verilog-A. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über Kenntnisse zum Entwurf von 
Mikrosystemen. Sie sind in der Lage, die entsprechenden Fähigkeiten bei der 
analytischen und numerischen Modellierung, bei der Simulation und bei der 
Gestaltung von komplexen heterogenen Systemen der Mikrosystemtechnik 
anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Mikrosystementwurf (2 LVS) 
• Ü: Mikrosystementwurf (1 LVS) 
• P: Mikrosystementwurf (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Mikrosystementwurf 
Die Prüfungsvorleistung ist in deutscher Sprache zu erbringen. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Mikrosystementwurf (Prüfungsnummer: 42105) 
Die Prüfungsleistung ist in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 7 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 210 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Basismodul 

Modulnummer 231536-002 (Version 04) 

Modulname Sensor-Aktor-Systeme 

Modulverantwortlich Professur Adaptronik und Funktionsleichtbau in der Produktion 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Rahmen des Moduls werden sowohl theoretische Grundlagen als 
auch anwendungsorientiertes Wissen zu Entwicklung und Betrieb von Sensor-
Aktor-Systemen vermittelt. Ausgangspunkt bildet dabei ein Überblick 
bezüglich verfügbarer Sensor- und Aktortechnik, welcher insbesondere zur 
anwendungsspezifischen Bewertung und Auswahl befähigen soll. Die für die 
Funktion von Sensor-Aktor-Systemen wesentliche Kommunikation zwischen 
einzelnen Komponenten bildet neben dem Systemverständnis den 
Schwerpunkt des Moduls. Dabei werden verschiedene Schnittstellen und 
Bussysteme vorgestellt und ihre Auswirkungen auf die Funktionalität des 
Systems diskutiert. Diese werden an konkreten Beispielen verdeutlicht. 
Aufbauend auf den allgemeinen Betrachtungen zu Sensor-Aktor-Systemen 
werden die Besonderheiten beim Entwurf integrierter Sensor-Aktor-Systeme 
vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Nach Abschluss des Moduls sind die Studenten in der 
Lage, 
• für eine Anwendung geeignete Sensoren und Aktoren auszuwählen, 
• Grenzen und Möglichkeiten der Signalübertragung einzuschätzen und die 

Auswirkungen der Kommunikationsstandards auf die Funktionalität des 
Systems zu bewerten und 

• diese Kenntnisse auf den Entwurf integrierter Sensor-Aktor-Systeme zu 
übertragen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Sensor-Aktor-Systeme (2 LVS) 
• P: Sensor-Aktor-Systeme (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mechanik, Elektrotechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Sensor-Aktor-Systeme (Prüfungsnummer: 

31406) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte 

Modulnummer 231131-010 (Version 04) 

Modulname Aufbereitung und Organisation wissenschaftlicher Daten 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Modul werden neben den wichtigsten Prinzipien zur 
Versuchsdurchführung Möglichkeiten zur Strukturierung, Visualisierung und 
Präsentation von wissenschaftlichen Daten gezeigt. Anhand praktischer 
Beispiele wird das systematische Vorgehen bei der Bearbeitung 
wissenschaftlicher Aufgabenstellungen und der Präsentation von Ergebnissen 
vermittelt. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind befähigt, Methoden zur 
Datenorganisation, Analyse und Interpretation selbstständig anzuwenden, 
aber auch sich in diesen Methoden selbstständig weiter zu vertiefen. Sie sind 
in der Lage, vergleichende Messreihen automatisiert zu vergleichen und erste 
einfache Algorithmen selbst zu entwickeln. Sie sind in der Lage, 
Versuchsabläufe in allen Teilschritten zu analysieren oder auch selbst zu 
planen. Sie können eine Script-Sprache zur Algorithmenentwicklung 
anwenden. Die Studenten sind in der Lage, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse 
vor einem Fachpublikum darzulegen. 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar. 
• S: Aufbereitung und Organisation wissenschaftlicher Daten (3 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene  
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von  
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
Anrechenbare Studienleistung: 
• Belegarbeit in Form einer selbstständigen Programmierung mithilfe von 

Tutorials und Beispieldaten (Umfang: ca. 15 Seiten, Bearbeitungszeit: 8 
Wochen) mit 45-minütigem Kolloquium bestehend aus einer 15-minütigen 
Präsentation der Belegarbeit auf der Grundlage der errechneten Daten und 
Diagramme sowie einer anschließenden 30-minütigen fachlichen 
Diskussion der Daten und der Vorgehensweise (Prüfungsnummer: 31906) 

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte 

Modulnummer 231232-003 (Version 07) 

Modulname Projektmanagement (MB) 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Intralogistik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
• Projekte und Projektmanagement 
• Vorgehensmodelle und Projektdesign, Erfolgsfaktoren 
• Umfeld- und Stakeholderanalyse, Zieldefinition 
• Risikomanagement in Projekten 
• Projektorganisation 
• Projektstrukturierung, Leistungsobjekte 
• Projektplanung: Abläufe, Zeiten, Ressourcen, Kosten 
• Projektsteuerung 
• Information, Kommunikation, Dokumentation 
• Softwareunterstützung 
Die Veranstaltung baut auf einem international anerkannten Standard zum 
Projektmanagement, der International Competence Baseline (ICB) der IPMA/ 
GPM, auf. 

 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die 
Studenten Grundkenntnisse in der Gestaltung, Planung und Lenkung 
einmaliger, komplexer sowie risikoreicher Vorhaben (Projekte) erlangt. Dabei 
können die Studenten die wichtigen Bereiche der Projektarbeit – von der 
Projektorganisation, Projektplanung über die Umsetzung bzw. Abwicklung bis 
hin zur Erfolgskontrolle – einordnen und erläutern sowie im Ergebnis ein 
Projekt in entsprechende Phasen gliedern und notwendige Aufgaben 
zuordnen. Auf Grundlage des Systemdenkens sowie durch den Bezug zu 
verschiedenen Anwendungskontexten sind die Studenten in der Lage, 
Methoden des Projektmanagements zielorientiert anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Projektmanagement (MB) (2 LVS) 
• Ü: Projektmanagement (MB) (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundlagenkenntnisse zu Betriebswissenschaften 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Projektmanagement (MB), größtenteils in Form 

der Wissens-/Methodenanwendung auf eine Fallstudie 
(Prüfungsnummer: 31522)  

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte 

Modulnummer 281500-002 (Version 01) 

Modulname Präsentation und Gesprächsführung 

Modulverantwortlich Geschäftsführender Direktor des Instituts für Psychologie 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Präsentation eigener Arbeiten und der eigenen Person sind ebenso 
wie das Führen von Gesprächen wichtige Elemente des Berufsalltages. Im 
Modul werden Grundlagen der Kommunikation vermittelt. Behandelt werden 
Selbstdarstellungstechniken und ihre Wirkung. Die Übungen zielen daraufhin, 
einen zur eigenen Persönlichkeit passenden individuellen Präsentationsstil zu 
finden. Die Vermittlung der Inhalte umfasst Theorievermittlung, Diskussionen, 
Einzel- und Gruppenarbeit, Rollenspiele und Übungen mit (z. T. Video-) 
Feedback. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen gängige Techniken der 
Selbstdarstellung, deren Wirkung und die Grundlagen der Kommunikation. Sie 
sind in der Lage, ihre Stärken und Schwächen in der Selbstpräsentation 
einzuschätzen, zu reflektieren und darauf abgestimmt einen individuellen 
Präsentationsstil zu entwickeln. Die Studenten können in beruflichen Settings 
zielgerichtet kommunizieren und eigene Positionen nachvollziehbar 
präsentieren.  

Lehrformen Lehrform des Moduls ist das Seminar.  
• S: Präsentation und Gesprächsführung  (2 LVS) 
 
Das Modul wird als Blockseminar angeboten. Dieses umfasst eine 
Einführungsveranstaltung und zwei 2-tägige Blocktermine. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige Präsentation mit Diskussion zum Inhalt des Moduls 

(Prüfungsnummer: 82404) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte 

Modulnummer 261033-100 (Version 01) 

Modulname Kosten- und Erlösrechnung 

Modulverantwortlich Professur BWL III – Unternehmensrechnung und Controlling 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Grundlegende Begriffe der Kosten- und Erlösrechnung 
• Aufgaben und Verfahren der Kosten- und Erlösrechnung in den Bereichen 

Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung 
• Einführung in die Systeme der Kosten- und Erlösrechnung (Teil- und 

Vollkostenrechnung, Ist- und Plankostenrechnung) 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, theoretische Grundlagen der Kosten- und 
Erlösrechnung zu erklären. Sie können Verfahren der Kostenarten-, 
Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung anwenden sowie Systeme der 
Kosten- und Erlösrechnung (Teil- und Vollkostenrechnung, Ist- und 
Plankostenrechnung) erläutern. Sie können mit Hilfe der Verfahren auch 
komplexe, realitätsnahe – in einer Fallstudie abgebildete – Problemstellungen 
lösen und ihre Lösungen reflektieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Fallstudie. 
• V: Kosten- und Erlösrechnung (2 LVS) 
• Ü: Kosten- und Erlösrechnung (1 LVS) 
• FS: Fallstudie zur Kosten- und Erlösrechnung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist für alle Studiengänge mit wirtschaftswissenschaftlicher 
Ausrichtung sowie für den Lehrexport geeignet. 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 60-minütige Klausur zu Kosten- und Erlösrechnung (Prüfungsnummer: 

61405) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte 

Modulnummer 231232-009 (Version 05) 

Modulname Digitale Produktionssystemprojektierung 

Modulverantwortlich Professur Fabrikplanung und Intralogistik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Digitale Produktionssystemprojektierung beinhaltet die 
systematische Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten auf dem Gebiet 
der technologischen Projektierung von Produktionsstätten. Neben der 
Projektierung der erforderlichen Ausrüstungen für den Hauptprozess wird 
auch die Planung der Anlagen für die peripheren Prozesse und ihre Integration 
zum Gesamtsystem gelehrt. Dabei werden insbesondere die Methoden 
innerhalb der Planungsschritte:  
• Produktionsprogrammaufbereitung,  
• Funktionsbestimmung,  
• Dimensionierung,  
• Strukturierung und  
• Gestaltung von komplexen Produktionssystemen  
vermittelt.  
Neben dem Methodenwissen wird auf die praktische Anwendung der 
Methoden mittels Hard- und Software eingegangen und gezeigt, wie die 
Projektierungsschritte durch den Technologie-Einsatz effizient durchgeführt 
werden können. 
Das Methodenwissen wird in den Übungen durch praktische Beispiele 
gefestigt. Die Hard- und Softwaretools zur Produktionssystemprojektierung 
werden erprobt und durch die Studenten selbstständig angewendet. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die 
Studenten Kenntnisse über die Projektierung von Produktionssystemen 
erlangt. Damit sind sie in der Lage, die Ausrüstung von Produktionsstätten zur 
Herstellung von materiellen Gütern zu planen und ihre Anordnung zu 
gestalten. Weiterhin kennen sie Hard- und Software, welche zur effizienten 
Projektierung von Produktionssystemen genutzt werden kann und sind in der 
Lage, diese einzusetzen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Digitale Produktionssystemprojektierung (2 LVS) 
• Ü: Digitale Produktionssystemprojektierung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Digitale Produktionssystemprojektierung 

(Prüfungsnummer: 31532) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in  
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Interdisziplinäre Lehrinhalte 

Modulnummer 231331-008 (Version 05) 

Modulname Kostenorientierte Produktentwicklung 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung/ 
Professur  BWL III – Unternehmensrechnung und Controlling 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Übersicht zum Konstruktionsprozess – Grundlagen des methodischen 

Konstruierens 
• Kreativitätstechniken 
• Produktlebenszyklus 
• Grundbegriffe der Kostenrechnung und des Kostenmanagements 
• Konstruktionsbegleitende Kostenermittlung – Verfahren zur 

überschlägigen Kostenbestimmung in den einzelnen Phasen des 
Konstruktionsprozesses  

• Baureihenentwicklung und Kostenwachstumsgesetze 
• Methoden der Fehlerfrüherkennung und des Qualitätsmanagements im 

Konstruktionsprozess  
• Zielkostenmanagement/Zielkostenkonstruktion/Wertanalyse  
• Nachhaltigkeitsbewertung 
• Life Cycle Costing und Prozesskostenrechnung in der Produktentwicklung 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls haben die 
Studenten spezifische interdisziplinäre Kenntnisse im Bereich der 
Produktentwicklung und des Kostenmanagements, die eine Ausrichtung der 
Konstruktion auf den Kundennutzen sowie die gezielte Gestaltung der im 
Produktlebenszyklus entstehenden Kosten ermöglichen, und können diese 
anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Kostenorientierte Produktentwicklung  (2 LVS) 
• Ü: Kostenorientierte Produktentwicklung  (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können durch englischsprachige Inhalte ergänzt 
werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Kostenorientierte Produktentwicklung 

(Prüfungsnummer: 61406) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in  
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Mechatronisches Systemdesign 

Modulnummer 231131-004 (Version 03) 

Modulname Sichere Mechatronische Systeme 

Modulverantwortlich Professur Förder- und Materialflusstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul vermittelt vertiefendes Wissen über Sicherheitstechnik, 
insbesondere werden sicherheitstechnische Begriffe und deren Definitionen 
diskutiert und voneinander abgegrenzt. Neben der Einführung in relevante 
technische Regeln wird insbesondere deren Anwendung vermittelt, um Risiken 
identifizieren und bewerten zu können. Damit einhergehend wird die 
Quantifizierung von Sicherheit mit Hilfe mathematischer Modelle näher 
betrachtet. In diesem Zusammenhang setzt sich das Modul auch mit den 
Größen Performance Level (PL) vs. Safety Integrity Level (SIL) und deren 
Bedeutung für die praktische Anwendung auseinander. Des Weiteren werden 
Sicherheitskonzepte und deren konstruktive Umsetzung erörtert sowie 
Sicherheitsfunktionen in der Mechatronik behandelt. Im Speziellen werden 
sichere Bussysteme, sichere Sensoren, sichere Aktoren und sichere 
Ansteuerungen diskutiert sowie eine Abgrenzung zwischen 
Sicherheitssystemen und Assistenzsystemen vorgenommen. Beispiele für 
sichere mechatronische Systeme aus den Bereichen Fördertechnik, 
Antriebstechnik, Regelungstechnik oder auch der Kommunikationstechnik 
veranschaulichen die o.g. sicherheitstechnischen Aspekte und zeigen 
konstruktive Umsetzungen zur integrierten Sicherheit im industriellen Umfeld 
auf. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die 
Studenten 
• die allgemeine Bedeutung von Sicherheit und Sicherheitstechnik erläutern, 
• technische Regeln auf dem Gebiet der Maschinensicherheit benennen und 

anwenden, 
• den Begriff „Risiko“ im sicherheitstechnischen Kontext definieren, 
• das Vorgehen zur Beurteilung von Risiken beschreiben und im konkreten 

Fall anwenden, 
• relevante Ansätze zur Quantifizierung von Sicherheit voneinander 

abgrenzen und anwenden, 
• bewährte Sicherheitskonzepte aufzeigen, 
• Sicherheitsfunktionen beschreiben und deren Validierung vornehmen und 
• Beispiele für sicherheitstechnische Aspekte benennen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Sichere Mechatronische Systeme  (2 LVS) 
• Ü: Sichere Mechatronische Systeme  (1 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden im Wintersemester in deutscher Sprache und 
im Sommersemester in englischer Sprache abgehalten.   

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 150-minütige Klausur zu Sichere Mechatronische Systeme 

(Prüfungsnummer: 31930)   
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Die Prüfungsleistung kann in deutscher oder in englischer Sprache erbracht 
werden. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Mechatronisches Systemdesign 

Modulnummer 231533-007 (Version 03) 

Modulname Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Methoden zur Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik 
erfordern neben dem Strukturentwurf ein gesamtheitliches mechatronisches 
Herangehen. Auf diese Weise kann der für die Produktionstechnik 
entscheidende Zielkonflikt „Hohe Produktivität versus hohe Präzision“ auf 
einem hohen Niveau einer Lösung zugeführt werden. Das Modul behandelt 
grundlegende Aspekte zur maschinenbautechnischen Gestaltung und 
Entwicklung angefangen bei Antriebsbaugruppen über die Maschine bis zum 
Fertigungssystem. Dabei werden interdisziplinäre Lösungsansätze mit 
einbezogen, die für eine gezielte Verbesserung von Maschinenparametern 
notwendig sind. Ausgehend von den klassischen Spindel-Mutter-Systemen 
werden schwerpunktmäßig Antriebsprinzipien vorgestellt, die es dem 
Maschinenentwickler ermöglichen, Maschinen und Komponenten gleichzeitig 
genauer und produktiver zu gestalten. Dazu zählen hochdynamische 
Parallelkinematiken ebenso wie piezoelektrische Präzisionsantriebe und 
deren Kombination. Darüber hinaus wird auf Grundprinzipien der 
Maschinenaufstellung sowie der funktionalen Maschinensicherheit 
eingegangen. Das Modul beinhaltet des Weiteren den Aufbau und die 
Komponenten von Mehrmaschinensystemen. Neben der Verkettung von 
Maschinen wird hier auf die Verfahrensintegration in Werkzeugmaschinen und 
die Modularisierung von Produktionstechnik eingegangen. Abschließend 
werden maschinentechnische Möglichkeiten zur Erhöhung und 
Quantifizierung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit vorgestellt. Auf 
Grundlage des Seminars wird der Lehrstoff in Übungen und Praktika vertieft. 
Die klassischen Berechnungsübungen werden durch Übungen mit 
Simulationssoftware im PC-Pool und Praktika im Versuchsfeld ergänzt. Eine 
Aufgabensammlung unterstützt die Studenten, das erlernte Wissen an kleinen 
Beispielen anzuwenden. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage,  
• Komponenten, Peripherie und Aufbau von Werkzeugmaschinen zu 

reproduzieren, 
• Gestaltungskonflikte an Produktionssystemen hinsichtlich Produktivität 

versus Genauigkeit allgemein und an konkreten Beispielen zu beschreiben, 
• Berechnungen zu typischen Gestaltungsaufgaben durchzuführen, 
• unter Nutzung von Simulationssoftware und gegebener Modelle das 

Verhalten von Maschinen im Zeit- und Frequenzbereich zu analysieren und 
sowohl Parameter als auch Modellelemente zu variieren, 

• spezielle Methoden zur Lösung von ingenieurtechnischen Sachverhalten in 
Produktionssystemen zu beschreiben und an Beispielen durchzuführen.  

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Seminar, Übung und Praktikum.  
• S: Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik (2 LVS) 
• Ü: Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik (1 LVS) 
• P: Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Produktionssysteme, Werkzeugmaschinen-Baugruppen und Vorrichtungen 
 

Verwendbarkeit des Moduls ---   
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Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Anrechenbare Studienleistung: 4 semesterbegleitende Protokolle zu 

praktischen Aufgaben (Umfang: je 4 Seiten, 2 AS) zu Entwicklung und 
Gestaltung von Produktionstechnik (Prüfungsnummer: 33637) 

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt.  

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Mechatronisches Systemdesign 

Modulnummer 231432-002 (Version 02) 
Modulname Maschinendynamik diskreter Systeme 

Modulverantwortlich Professur Technische Mechanik/Dynamik 
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Aufgabe der Maschinendynamik diskreter Systeme ist die Erarbeitung 
und Anwendung von Kenntnissen aus der Dynamik diskret-modellierter 
Probleme im Maschinenbauingenieurwesen. In diesem Modul werden 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, die unabhängig von einer 
speziellen Maschinenart oder von einem technischen Objekt sind und auf 
beliebige Maschinen (Antriebs- und Tragsysteme) angewandt werden können. 
Die Maschinendynamik diskreter Systeme behandelt die Ermittlung 
dynamischer Kenngrößen und Eigenschaften sowie die mathematische 
Beschreibung und physikalische Erklärung dynamischer Erscheinungen und 
Effekte an Maschinen mit analytisch-rechnerischen Methoden. Die 
Grundlagen des Fachgebietes werden in den Vorlesungen vermittelt, während 
in den Übungen die allgemeinen Zusammenhänge anhand konkreter 
Übungsaufgaben umgesetzt und vertieft werden. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, dynamische Kenngrößen 
und Eigenschaften zu ermitteln und mathematisch zu beschreiben. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Maschinendynamik diskreter Systeme (2 LVS) 
• Ü: Maschinendynamik diskreter Systeme (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Technische Mechanik 2 oder Technische Mechanik III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Maschinendynamik diskreter Systeme 

(Prüfungsnummer: 33001) 
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Mechatronisches Systemdesign 

Modulnummer 231733-008 (Version 02) 

Modulname Bewegungsdesign, Kurven-, Schritt- und Planetengetriebe 

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 
 

Inhalte: Durch die zunehmende Leistungsfähigkeit der heutigen 
Antriebstechnik ist man bestrebt, komplexe Bewegungsabläufe direkt oder 
strukturminimiert an gegebene Anforderungen anzupassen. Die erforderlichen 
Grundlagen zur Beschreibung einer Bewegungsaufgabe (Bewegungsdesign) 
für technologische Prozesse (z. B. für getaktete Bewegungsabläufe), 
Führungsaufgaben (z. B. Zuführtechnik) und allgemeine Antriebsstränge (z. B. 
Fahrzeugtechnik) werden anfangs vermittelt. 
Neben Direktantrieben/MCS (Motion-Control-System/elektronische 
Kurvenscheibe) werden weitere Getriebe bis hin zu mechatronischen 
Strukturvarianten erläutert, um Bewegungen zu übertragen und 
Bewegungsformen zu transformieren. Es werden grundlegende Methoden, 
Berechnungsansätze und Applikationen für Kurven- und 
Kurvenschrittgetriebe, Planetengetriebe, bis hin zu hochübersetzenden 
Getrieben, wie Cyclo- oder Wellgetriebe (Harmonic Drive), erläutert und 
veranstaltungsbegleitend in den Versuchsfeldern präsentiert und diskutiert. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen die Grundphilosophie zur Auswahl, 
Analyse und Berechnung von, insbesondere auch nichtlinear wirkenden, 
Antriebssystemen. Sie sind in der Lage,  
• Bewegungsabläufe analytisch zu beschreiben, zu optimieren und die 

Methoden des grafisch-interaktiven Bewegungsdesigns, später auch 
softwarebasiert, für MCS und Kurvenscheibenentwicklungen anzuwenden,  

• den Aufbau und die Eigenschaften von linearen und nichtlinearen 
Antriebssystemen zu erkennen und eigene neue Konzeptlösungen, auch für 
einen möglichen Ersatz von Kurven- und Kurvenschrittgetrieben durch 
MCS, zu erarbeiten, 

• die grundlegenden Bauformen, Betriebsarten und grafisch-analytischen 
Methoden, auch als optimale Kombinationen von Servoantrieb mit 
nachgeschaltetem Planetengetriebe, zu klassifizieren und zur Berechnung 
der Drehzahlen, Drehmomente und Leistungsverhältnisse, auch von 
branchenübergreifend eingesetzten Planetengetrieben (Windkraft, 
Fahrzeugtechnik, usw.), anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Bewegungsdesign, Kurven-, Schritt- und Planetengetriebe (2 LVS) 
• Ü: Bewegungsdesign, Kurven-, Schritt- und Planetengetriebe (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse in Höherer Mathematik und Technischer Mechanik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Bewegungsdesign, Kurven-, Schritt- und 

Planetengetriebe (Prüfungsnummer: 32305) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS.  

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Mechatronisches Systemdesign 

Modulnummer 231331-009 (Version 02) 

Modulname Maschinelles Lernen und Optimierung in der technischen Produktentwicklung 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte:  
• Einführung in die grundlegenden Konzepte der Optimierung, 
• Mathematische Grundlagen, 
• Optimierungsalgorithmen, 
• Parameteroptimierung, 
• Bauteiloptimierung, 
• Topologieoptimierung, 
• Einführung in die grundlegenden Konzepte des Maschinellen Lernens, 
• Grundlagen zu Künstlichen Neuronalen Netzwerken (KNN), 
• Datenaufbereitung und Training, 
• KNN im Kontext der Produktanalyse 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, 
• Optimierungsprobleme im Kontext der Produktentwicklung zu erkennen 

und zu formulieren, 
• Optimierungsprobleme im Kontext der Produktentwicklung durch 

geeignete Wahl und Entwicklung von Parametrisierung, Modell und 
Suchalgorithmus zu lösen,  

• wichtige Verfahren des maschinellen Lernens zu verstehen und 
anzuwenden, 

• zu verstehen, wie Problemstellungen mit Verfahren des maschinellen 
Lernens effizient gelöst werden können. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Maschinelles Lernen und Optimierung in der technischen 

Produktentwicklung (2 LVS) 
• Ü: Maschinelles Lernen und Optimierung in der technischen 

Produktentwicklung (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente I und II, Technische 
Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Maschinelles Lernen und Optimierung 

in der technischen Produktentwicklung (Prüfungsnummer: 32230) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in  
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.  
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Systemintegration und Robotik 

Modulnummer 242031-051 (Version 03) 

Modulname Automatisierte Antriebe 

Modulverantwortlich Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Modellierung elektromechanischer Systeme 
• Antriebskomponenten und -systeme 
• Hard- und Softwarekomponenten der Signalverarbeitung des 

Antriebssystems 
• Umrichterspeisung frequenzgesteuerter Antriebe 
• Pulssteuerverfahren zur Umrichterspeisung 
• Feldorientierte Regelung von Drehstrommaschinen 
• Wechselwirkungen von Stellglied und Motor 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über Kenntnisse zum 
Betriebsverhalten elektrischer Antriebe in Automatisierungssystemen und 
mechatronischen Systemen. Sie sind in der Lage, den Entwurf und die 
Dimensionierung des Antriebssystems durchzuführen und dieses an die 
Notwendigkeiten des technologischen Prozesses anzupassen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Automatisierte Antriebe (2 LVS) 
• S: Automatisierte Antriebe (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse in Mathematik und Physik; 
Kenntnisse zur elektrischen Antriebstechnik und Regelungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung:  
• 120-minütige Klausur zu Automatisierte Antriebe (Prüfungsnummer: 

41305) 
Die Prüfungsleistung ist in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Systemintegration und Robotik 

Modulnummer 231533-010 (Version 04) 

Modulname Industrielle Steuerungstechnik 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In der Automatisierungstechnik nehmen industrielle Steuerungen für 
Maschinen, Anlagen und komplexe Prozesse einen herausragenden Platz ein. 
Mit dem Modul wird diesem Fakt Rechnung getragen. Dabei wird der Fokus 
auf die Wirkungsweise, den Aufbau, die Programmierung, die Handhabung und 
den Betrieb aktueller Steuerungen gerichtet. Das Modul beginnt mit einem 
Überblick über die Automatisierung im Maschinenbau und befasst sich im 
Weiteren mit unverzichtbaren Grundlagen wie Boole‘scher Algebra und 
sequentiellen Systemen, den Grundstrukturen und Funktionalitäten von 
Steuerungen, geregelten Systemen, Bewegungsbahnen und Interpolation. 
Weitere Schwerpunkte sind das Automatisieren von Maschinen 
(einschließlich Maschinenmodell sowie Bewegungsabläufen und 
Wegdiagrammen) sowie Aufbau, Wirkungsweise, Programmierung und 
Handhabung verschiedener industrieller Steuerungen (SPS, CNC, MC). 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, 
• die Grundlagen der Boole‘schen Algebra und des Entwurfes sequentieller 

Steuerungen in Übungsaufgaben anzuwenden, 
• die Programmierung einer SPS nach IEC 61131 praktisch anzuwenden 

und für ausgewählte Probleme Lösungen zu generieren, 
• den Aufbau industrieller Steuerungen zu erklären, 
• die Grundprinzipien von Bewegungssteuerungen (Wegesteuerung und 

Regelung) zu beschreiben, 
• typischen Anwendungsfällen des Maschinenbaus ein passendes 

Steuerungssystem zu empfehlen, 
• Koordinatensysteme und Achsen nach DIN 66217 zu bezeichnen und NC-

Programmierung nach DIN 66025 anzuwenden, 
• die Möglichkeiten von MC-Steuerungen zu diskutieren. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Industrielle Steuerungstechnik (2 LVS) 
• Ü: Industrielle Steuerungstechnik (1 LVS) 
• P: Industrielle Steuerungstechnik (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse Mathematik und Physik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Industrielle Steuerungstechnik 

(Prüfungsnummer: 33613) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in  
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Systemintegration und Robotik 

Modulnummer 231733-004 (Version 05) 

Modulname Montage- und Handhabungstechnik/Robotik 

Modulverantwortlich Professur Montage- und Handhabungstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Die Studenten erhalten, ausgehend von den Erfordernissen an den 
Materialfluss, den erforderlichen Prozessparametern (z. B. beim Fügen oder 
Montieren), den Produkterfordernissen (z. B. zur handhabungs- und/oder 
montagegerechten Produktgestaltung) und den nutzbaren Betriebsmitteln 
und Funktionsträgern (z. B. Greif- und Spannsysteme, Endeffektoren, Bunker, 
Rundschalttische, Werkstücktransfer- und Pick-and-Place-Geräte usw.), einen 
grundlegenden Überblick zu den im Umfeld der Montage- und 
Handhabungstechnik eingesetzten Geräten, Baugruppen und Komponenten 
sowie deren Auswahl und Berechnung. Im Nachgang werden der Aufbau 
mechatronischer Achsen und die mathematische Beschreibung der 
räumlichen Starrkörperkinematik als Grundlagen der Industrierobotik 
vermittelt. So werden für typische Bauformen praxisnahe Berechnungen zur 
Roboterkinematik hergeleitet, aktuellste Entwicklungen erläutert sowie übliche 
und zur Roboterauswahl erforderliche Kenngrößen, wie z. B. aus dem Bereich 
der kollaborierenden Robotik, erklärt.  
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen die Automatisierungsstufen und 
gerätetechnische Vielfalt von Montage- und Handhabungssystemen. Sie sind 
in der Lage,  
• sich selbständig in die Anforderungen von Montage- und 

Handhabungsaufgaben einzuarbeiten und Strukturkonzepte zu bewerten 
und zu entwerfen, 

• Bewegungsanforderungen für Baugruppen automatisierter 
Montagesysteme zu skizzieren und zu berechnen, 

• Greifaufgaben zu klassifizieren, produktspezifische Endeffektoren 
auszuwählen und Roboterwerkzeuge zu analysieren und zu entwickeln, 

• industrielle Robotersysteme zu klassifizieren und deren Aufbau zu 
analysieren und 

• für serielle Manipulatoren eine parametrische Vorwärtstransformation 
herzuleiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Montage- und Handhabungstechnik/Robotik (2 LVS) 
• Ü: Montage- und Handhabungstechnik/Robotik (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden durch digitale Lehrinhalte zur Bearbeitung im 
Selbststudium ergänzt. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Höhere Mathematik I, Technische Mechanik I, II und III 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Montage- und Handhabungstechnik/Robotik 

(Prüfungsnummer: 32301) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
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Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
 
  

588

Amtliche Bekanntmachungen 
__________________________________

Nr. 16/2025 
__________________________________

vom 22. Mai 2025 
______________________________________



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Mechatronik und Produktionsautomatisierung  
 mit dem Abschluss Master of Science 

 

Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Systemintegration und Robotik 

Modulnummer 231534-019 (Version 01) 

Modulname Prozessketten in der Produktionstechnik 

Modulverantwortlich Professur Mikrofertigungstechnik/ 
Professur Umformtechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul vermittelt Kenntnisse zur Gestaltung und Bewertung von 
produktionstechnischen Prozessen und Prozessketten. Das Modul vereint 
dabei die Aspekte der Bewertung der Effizienz von Prozessketten und des 
virtuellen Produktentstehungsprozesses. Unter dem Aspekt der Effizienz 
werden insbesondere die produktionstechnischen Ressourcen und Methoden 
zu deren Bemessung betrachtet. Der virtuelle Produktentstehungsprozess 
wiederum beschreibt die rechnerbasierte, realistische Darstellung eines 
Produkts und seines Entstehungsprozesses mit allen geforderten Funktionen 
des Produkts über den Produktlebenszyklus. Ausgehend von der Einführung 
grundlegender Konzepte und Begriffe werden Aspekte des virtuellen 
Produktentstehungsprozesses vorgestellt. Darauf aufbauend werden digitale 
Methoden zur Produkt- und Prozessmodellierung sowie deren integriertes und 
schnittstellenübergreifendes Zusammenwirken im Rahmen von CA-
(Computer-Aided-)Systemen beleuchtet. 
Im Kontext der technologischen Umsetzung von Prozessketten werden 
Technologie- und Methodenplanung in ihrer Beschreibung sowie anhand 
konkreter Prozesse und anschaulicher Beispiele vorgestellt. Dabei werden 
Ansätze zur Effizienzbewertung und -beeinflussung von Einzelprozessen 
sowie von Gesamtprozessketten anhand von Arbeitsfolgegraphen vermittelt. 
Im Zusammenhang mit der integrierten Prozesskette behandelt das Modul 
abschließend Methoden der Geschäftsprozessmodellierung sowie Aspekte 
der Qualitätssicherung und Messtechnik einschließlich Prozessrobustheit und 
-stabilität und deren Einfluss auf Fertigungsabläufe. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage: 
• die im virtuellen Produktentstehungsprozess angewendeten Methoden 

und Programme einzuordnen und für eine Fragestellung auszuwählen, 
• den prinzipiellen Aufbau von Prozessketten vom Halbzeug bis zum 

fertigen Werkstück anhand eines Arbeitsfolgegraphen zu erläutern, 
• Fertigungstechnologien in einem Prozessablauf einzuordnen und zu 

bewerten sowie geeignete Programme für eine kenngrößenbasierte 
Prozessanalyse und -gestaltung auszuwählen, 

• bestehende Prozessketten hinsichtlich ihrer Effizienz zu analysieren und 
zu charakterisieren und eine geeignete Gestaltung von Prozessketten auf 
Basis von Optimierungspotentialen abzuleiten, 

• die entsprechenden Methoden und ausgewählte Systeme der virtuellen 
Produkt- und Prozessmodellierung sowie Prozesssimulation eigenständig 
bei der Lösung zukünftiger Aufgaben auf dem Gebiet des Maschinenbaus 
und der Automobilproduktion anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Übung und Seminar. 
• Ü: Prozessketten in der Produktionstechnik (2 LVS) 
• S: Prozessketten in der Produktionstechnik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

589

Amtliche Bekanntmachungen 
__________________________________

Nr. 16/2025 
__________________________________

vom 22. Mai 2025 
______________________________________



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Mechatronik und Produktionsautomatisierung  
 mit dem Abschluss Master of Science 

 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 10-minütige Abschlusspräsentation zu einem semesterbegleitenden 

Projekt (Rechnerübung) im Rahmen des Seminars Prozessketten in der 
Produktionstechnik  (Prüfungsnummer: 32426) 

• 60-minütige Klausur zu Prozessketten in der Produktionstechnik 
(Prüfungsnummer: 32427) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Abschlusspräsentation zu einem semesterbegleitenden Projekt 

(Rechnerübung) im Rahmen des Seminars Prozessketten in der 
Produktionstechnik, Gewichtung 1 – Bestehen erforderlich 

• Klausur zu Prozessketten in der Produktionstechnik, Gewichtung 1 – 
Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung Systemintegration und Robotik 

Modulnummer 231533-014 (Version 04) 

Modulname Automatisierung und Robotik 

Modulverantwortlich Professur Produktionssysteme und -prozesse 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In der Automatisierungstechnik nehmen industrielle Steuerungen für 
Maschinen, Anlagen und komplexe Prozesse einen herausragenden Platz ein. 
Mit dem Modul „Automatisierung und Robotik“ soll das Verständnis für die 
verschiedenen Steuerungsklassen vertieft werden. Dabei werden anfangs 
verschiedene Darstellungsmöglichkeiten für Automatisierungsaufgaben 
vorgestellt. Anhand der Analyse konkreter Maschinenfunktionen werden die 
Besonderheiten speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS), numerischer 
Steuerungen (CNC), Roboter- (RC) und Bewegungssteuerungen (MC) 
herausgearbeitet. Zudem wird für diese Steuerungsklassen ein Einblick in die 
Projektierung und Programmierung gegeben. Dies wird anwendungsnah in 
den Praktika nachvollzogen. Anhand vieler automatisierungstechnisch 
relevanter Beispiele werden häufig wiederkehrende Grundfunktionen 
abstrahiert und diese regelungstechnisch eingeordnet.  
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die 
Studenten in der Lage, 
• hybride Funktionspläne nach VDI/VDE 3684 Richtlinie für mittlere 

Aufgaben abzuleiten, 
• die Automatisierung technologischer Grundfunktionen zu differenzieren 

sowie deren Eigenschaften zu erkennen, 
• komplexe Anwendungsfälle (Druck-, Umform- und Spritzgießmaschine) 

unter diesen Gesichtspunkten zu analysieren, 
• Abläufe nach S7 Graph, Motion Control Applikationen nach PLCopen und 

CNC-Programme nach DIN 66025 zu generieren, 
• die Regelkreise eines Servoumrichters zu erklären. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum. 
• V: Automatisierung und Robotik (2 LVS) 
• P: Automatisierung und Robotik (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 30-minütige mündliche Prüfung zu Automatisierung und Robotik 

(Prüfungsnummer: 33611) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 241031-040 (Version 04) 

Modulname Modellbildung und Identifikation dynamischer Systeme 

Modulverantwortlich Professur Regelungstechnik und Systemdynamik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Modellbegriff und Methoden der Modellbildung 
• Einführung in die Systemidentifikation (Grundbegriffe, Definitionen, u.a.) 
• Einführung in Identifikationsverfahren (Bezeichnungen, Bias, Konsistenz, 

Ausgleichsrechnung, u.a.) 
• Identifikationsverfahren für dynamische Systeme 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen verschiedene Arten von Modellen 
und typische Modellbildungsverfahren und sind in der Lage, diese 
anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Modellbildung und Identifikation dynamischer Systeme (3 LVS) 
• Ü: Modellbildung und Identifikation dynamischer Systeme (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher oder in englischer Sprache 
abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zur Systemtheorie (z.B. Modul Systemtheorie) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Modellbildung und Identifikation dynamischer 

Systeme (Prüfungsnummer: 42728) 
Die Prüfungsleistung ist in englischer Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 241031-035 (Version 01) 

Modulname Advanced Linear Control 

Modulverantwortlich Professur Regelungstechnik und Systemdynamik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Erweiterte Regelkreisstrukturen 
• Zustandsregelung für MIMO-Systeme 
• Beobachterentwurf für lineare Systeme 
• Einführung in zeitvariante lineare Systeme 
• Regelung linearer zeitdiskreter Systeme 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten sind in der Lage, das Verhalten von linearen 
Mehrgrößensystemen sowie zeitvarianten und zeitdiskreten Systemen zu 
beschreiben und zu analysieren. Sie können Regelungen und Beobachter 
entwerfen sowie erweiterte Konzepte anwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Advanced Linear Control (2 LVS) 
• Ü: Advanced Linear Control (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse zur Beschreibung und Regelung von linearen Systemen (z.B. 
Modul Regelungstechnik 1) 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
• Bearbeitung von Aufgabenkomplexen zur Übung Advanced Linear Control 

im Umfang von insgesamt 150 Bewertungseinheiten. Die 
Prüfungsvorleistung ist bestanden, wenn mindestens 100 
Bewertungseinheiten erreicht wurden. 

Die Prüfungsvorleistung ist in englischer Sprache zu erbringen. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Advanced Linear Control (Prüfungsnummer: 

42734) 
Die Prüfungsleistung ist in englischer Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

 
  

593

Amtliche Bekanntmachungen 
__________________________________

Nr. 16/2025 
__________________________________

vom 22. Mai 2025 
______________________________________



Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Mechatronik und Produktionsautomatisierung  
 mit dem Abschluss Master of Science 

 

Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 241033-035 (Version 01) 

Modulname Robots, Modelling and Control 

Modulverantwortlich Professur für Robotik und Mensch-Technik-Interaktion 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Modelling of Robots 
• Redundant Robots 
• Kinematics 
• Robot Dynamics 
• Robot Control Architecture 
• Cartesian Space Control 
• Computer-Torque Control 
• Gravity Compensation 
• Active and Passive Compliance 
• Force Control 
• Admittance and Impedance Control 
• Hybrid Control Concepts 
• Skill and Manipulation Primitives 
• Safety and Reactivity 
• Telemanipulation and Grasping 
• Locomotion and Whole Body Control 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können Roboter beschreiben und 
modellieren und kennen moderne Steuerungskonzepte und Architekturen von 
Robotern. Sie sind in der Lage, wichtige Steuerungskonzepte bei industriellen, 
redundanten und humanoiden Robotern zu implementieren, und wissen, wie 
sie Roboter für wichtige Aufgaben wie Greifen, Manipulation und 
Fortbewegung steuern können. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Robots, Modelling and Control (2 LVS) 
• Ü: Robots, Modelling and Control (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu den Grundlagen der Robotik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Robots, Modelling and Control 

(Prüfungsnummer: 42509) 
Die Prüfungsleistung ist in englischer Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 231331-002 (Version 06) 

Modulname Methodisches Konstruieren 

Modulverantwortlich Professur Maschinenelemente und Produktentwicklung 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul vermittelt den Studenten grundlegende Methoden und 
Hilfsmittel zum Entwickeln und Konstruieren von Maschinen und deren 
Baugruppen. Es werden Kreativitätstechniken behandelt, die den Konstrukteur 
beim Finden von Lösungen unterstützen. Darüber hinaus werden Grundlagen 
des methodisch-systematischen Konstruierens an Hand der einzelnen Phasen 
des Konstruktionsprozesses behandelt. Die Studenten erhalten einen Einblick 
in die konstruktionsbegleitende Kostenrechnung.  
Schwerpunkte: 
• Kreativitätstechniken 
• Planen des Produktes 
• Methodisches Vorgehen beim Konstruieren 
• Konstruktionskataloge, Stücklisten 
• Produktklassifizierung 
• Simultaneous Engineering 
• Einführung in die Kostenrechnung 
• Rechnereinsatz in der Konstruktion 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können innovative Aufgabenstellungen im 
Team ohne fachliche Anleitung lösen. Ebenso sind sie in der Lage, 
Konstruktionen kritisch hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit zu bewerten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Methodisches Konstruieren (2 LVS) 
• Ü: Methodisches Konstruieren (1 LVS) 
• P: Methodisches Konstruieren (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse zu Konstruktionslehre/Maschinenelemente  

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• Beleg als Gruppenarbeit (Gruppe zu je 4 Studenten, Umfang: ca. 3 Seiten 

je Student, Bearbeitungszeit: 10 Wochen) mit 15-minütiger mündlicher 
Verteidigung je Student zu Methodisches Konstruieren (Prüfungsnummer: 
32225) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 250110-002 (Version 04) 

Modulname Grundlagen der Informatik II 

Modulverantwortlich Leiter des Fakultätsrechen- und Informationszentrums der Fakultät für 
Informatik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Dynamische Datenstrukturen und darauf basierende Algorithmen (lineare 

Listen, Ringlisten) 
• Einführung in die Objektorientierte Programmierung 
• Textsuchalgorithmen 
• Programmierung von Mensch-Maschine-Schnittstellen 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten beherrschen dynamische Datenstrukturen 
und darauf basierende Algorithmen. Insbesondere sind sie in der Lage, diese 
Algorithmen auf lineare Listen, Ringlisten und Bäume anzuwenden und diese 
zur Lösung von Aufgaben aus Gebieten der Elektrotechnik, des 
Maschinenbaus, der Mathematik und der Naturwissenschaften zu verwenden. 
Die Studenten beherrschen die Grundprinzipien der Objektorientierten 
Programmierung und sind in der Lage, komplexe Algorithmen, z.B. 
Textsuchalgorithmen, anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Grundlagen der Informatik II  (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Informatik II  (1 LVS) 
• P: Grundlagen der Informatik II  (1 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Modul 250110-001 Grundlagen der Informatik I 

Verwendbarkeit des Moduls Dieses Modul ist verwendbar in: 
• Nebenfach der Bachelorstudiengänge der Fakultäten für Maschinenbau 

und Wirtschaftswissenschaften 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Grundlagen der Informatik II (Prüfungsnummer: 

51105) 
Die Prüfungsleistung ist in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in  
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 242031-070 (Version 03) 

Modulname Traktions- und Magnetlagertechnik 

Modulverantwortlich Professur Elektrische Energiewandlungssysteme und Antriebe 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Traktionstechnik: 
• Spurführung, Rad-Schiene-Kontakt 
• Fahrwiderstände, Zugkraft, Antriebsleistung 
• Bahnstromversorgung 
• Fahrmotoren und deren Steuerung 
• Stromrichtertechnik 
Magnetlagertechnik: 
• Physikalische Grundlagen, Technische Anwendungen, Trends 
• Aufbau und Wirkungsweise aktiver Magnetlagerungen 
• Regelung aktiver Magnetlagerungen 
• Dynamik magnetgelagerter Rotoren 
• Lagerlose Motoren 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über Kenntnisse zum 
Betriebsverhalten spezieller mechatronischer Systeme in der Verkehrstechnik 
und über die Befähigung zu Entwurf und Dimensionierung von Komponenten 
derartiger Systeme. Sie kennen die Magnetlagertechnologien sowie ihre 
ökonomisch und ökologisch sinnvollen Einsatzmöglichkeiten und sind zur 
interdisziplinären Betrachtung mechatronischer Systeme am Beispiel aktiver 
Magnetlagerungen in der Lage. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Traktions- und Magnetlagertechnik (2 LVS) 
• S: Traktions- und Magnetlagertechnik (2 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Grundkenntnisse in Mathematik und Physik; 
Vorkenntnisse in den Grundlagen der Elektrotechnik und der Regelungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Traktions- und Magnetlagertechnik 

(Prüfungsnummer: 41312) 
Die Prüfungsleistung ist in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 244033-130 (Version 02) 

Modulname Gerätetechnik 

Modulverantwortlich Professur Mikrosysteme und Medizintechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
• Konstruktionsmethodik (Analysieren und Gestalten von Geräten) 
• Funktionsgruppen der Gerätetechnik (Lager und Führungen, Achsen und 

Wellen, Gehemme und Gesperre, Anschläge, Bremsen und Dämpfer, 
Kupplungen, Getriebe und Energiewandler) 

• Praktika zu Funktionsgruppen der Gerätetechnik 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten verfügen über Kenntnisse und Fähigkeiten 
zur Gestaltung und Dimensionierung von Funktionsgruppen und technischen 
Geräten. Sie sind in der Lage, diese praktisch anzuwenden. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum. 
• V: Gerätetechnik (2 LVS) 
• Ü: Gerätetechnik (1 LVS) 
• P: Gerätetechnik (1 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 
• erfolgreich testiertes Praktikum Gerätetechnik 
Die Prüfungsvorleistung ist in deutscher Sprache zu erbringen. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Gerätetechnik (Prüfungsnummer: 42114) 
Die Prüfungsleistung ist in deutscher Sprache zu erbringen. 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 231534-010 (Version 03) 

Modulname Funktionsoberflächen 

Modulverantwortlich Professur Mikrofertigungstechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In den Lehreinheiten werden die Anforderungen an funktionale 
Oberflächen aus anwendungsrelevanten Bereichen wie der Medizintechnik, 
der Automobiltechnik, der Elektronikindustrie oder der Optik vermittelt. 
Wesentliche Schwerpunkte sind die anforderungsgerechte Gestaltung 
funktionaler Oberflächen unter Berücksichtigung physikalisch-chemischer 
Grundlagen sowie die Betrachtung von geeigneten Fertigungsverfahren zu 
deren Herstellung. Zusätzlich erfolgt ein Überblick über das Gebiet der Bionik, 
also der Nachbildung von Funktionsoberflächen aus der Natur und deren 
Übertragung auf technische Anwendungen. Darüber hinaus werden 
ausgewählte Methoden zur Charakterisierung der Oberflächen hinsichtlich 
Topographie, Eigenspannungen und Funktion vorgestellt. 
 
Qualifikationsziele: Nach erfolgreicher Teilnahme am Modul können die 
Studenten: 
• verschiedenartige Typen von Funktionsoberflächen benennen und 

beschreiben, 
• den Zusammenhang zwischen Oberflächenbeschaffenheit,  

-eigenschaften und -funktionalität erläutern, 
• anwendungsabhängig geeignete Oberflächenbeschaffenheiten mit 

zugeordneter Funktionalität auswählen, 
• geeignete Fertigungsverfahren zur Erzeugung vordefinierter 

Oberflächeneigenschaften auswählen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Seminar. 
• V: Funktionsoberflächen (2 LVS) 
• S: Funktionsoberflächen (2 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

grundlegende Kenntnisse zu Fertigungstechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 120-minütige Klausur zu Funktionsoberflächen (Prüfungsnummer: 32420) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Ergänzungsmodul Übergreifende Fachinhalte 

Modulnummer 231833-001 (Version 04) 

Modulname Funktionswerkstoffe 

Modulverantwortlich Professur Werkstoff- und Oberflächentechnik 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Zu den Funktionswerkstoffen zählt eine Vielzahl von Materialien, die 
sich durch ihre spezifischen funktionellen Eigenschaften auszeichnen. Das 
Hauptaugenmerk des Moduls ist auf die ursächlichen Mechanismen und die 
Beschreibung der Effekte gerichtet. Ebenso wird Wert auf die 
Herstellungsverfahren, die Charakterisierung der Eigenschaften dieser 
Werkstoffe und deren Anwendung gelegt. Teilgebiete sind u. a.: 
• Formgedächtniseffekte, 
• Piezoeffekte, 
• rheologische Effekte, 
• striktive Effekte, 
• thermische Effekte, 
• Photoeffekte, 
• Oberflächeneffekte sowie 
• Verbundwerkstoffe als Funktionswerkstoffe. 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten kennen wichtige Funktionswerkstoffe und 
können deren ursächliche Mechanismen beschreiben. Auf Basis dessen sind 
sie in der Lage, geeignete Funktionswerkstoffe für spezifische Anwendungen 
(u. a. Sensorik und Aktorik im Automobilbau) auszuwählen und ihre Auswahl 
zu begründen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.  
• V: Funktionswerkstoffe (2 LVS) 
• Ü: Funktionswerkstoffe (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Kenntnisse zu Grundlagen der Werkstofftechnik, Physik und Elektrotechnik 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Funktionswerkstoffe (Prüfungsnummer: 32505) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Anlage 2: Modulbeschreibung zum konsekutiven Studiengang Mechatronik und Produktionsautomatisierung  
 mit dem Abschluss Master of Science 

 

Modul Master-Arbeit 

Modulnummer 230100-940 (Version 03) 

Modulname Master-Arbeit 

Modulverantwortlich Studiendekan Mechatronik und Produktionsautomatisierung der Fakultät für 
Maschinenbau 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Mit der Masterarbeit sollen die Studenten das angeeignete Wissen bei 
der Bearbeitung von einer dem Zeitrahmen angepassten wissenschaftlichen 
Aufgabenstellung anwenden und dadurch ihre Forschungskompetenz unter 
Beweis stellen. Die Masterarbeit kann sowohl an der Universität als auch in 
der Industrie durchgeführt werden. Letzteres ist jedoch nur möglich, wenn im 
Vorfeld die Zusage der Betreuung durch einen Hochschullehrer der Fakultät 
für Maschinenbau oder der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik eingeholt wurde. 
 
Qualifikationsziele: Die Masterarbeit und ihre Verteidigung im Rahmen des 
Kolloquiums qualifizieren die Studenten zur selbständigen Anwendung des im 
Studiengang erworbenen theoretischen und anwendungsorientierten 
Fachwissens auf eine komplexere Aufgabenstellung aus dem Bereich der 
Mechatronik und Produktionsautomatisierung. Wissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten aus mehreren Modulen des Studiums können kreativ angewendet 
und die Ergebnisse nach wissenschaftlichen Standards dokumentiert sowie in 
einem Kolloquium attraktiv präsentiert werden. 

Lehrformen --- 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Die Ausgabe der Aufgabenstellung und damit die Bearbeitung beginnen erst, 
nachdem mindestens 75 Leistungspunkte im Masterstudiengang 
Mechatronik und Produktionsautomatisierung erbracht wurden. 

Verwendbarkeit des Moduls --- 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen 
Prüfungsleistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind: 
• für die Prüfungsleistung Masterarbeit: 

Absolvierung von mindestens 75 Leistungspunkten 
• für das Kolloquium: 

Die Masterarbeit ist mit mindestens „ausreichend“ bewertet. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• Masterarbeit (Umfang ca. 80 Seiten, Bearbeitungszeit: 23 Wochen, bei 

einem Studium in Teilzeit 46 Wochen) (Prüfungsnummer: I_M_MM-9110) 
• 45-minütige mündliche Prüfung (Kolloquium) zur Masterarbeit 

(Prüfungsnummer: I_M_MM-9120) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 30 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Masterarbeit, Gewichtung 7 – Bestehen erforderlich 
• mündliche Prüfung (Kolloquium) zur Masterarbeit, Gewichtung 3 – 

Bestehen erforderlich 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 900 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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Prüfungsordnung für den konsekutiven Studiengang  
Mechatronik und Produktionsautomatisierung 

mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) 
an der Technischen Universität Chemnitz 

Vom 21. Mai 2025 
 
 
Aufgrund von § 14 Abs. 4 i. V. m. § 35 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHSG) vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2024 (SächsGVBl. S. 83, 87) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat 
der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz die folgende Prüfungsordnung 
erlassen: 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
Teil 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
§   1 Regelstudienzeit 
§   2 Prüfungsaufbau  
§   3 Fristen 
§   4 Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 
§   5 Arten der Prüfungsleistungen 
§   6 Mündliche Prüfungsleistungen 
§   7 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, Antwort-Wahl-Verfahren 
§   8 Alternative Prüfungsleistungen 
§   9 Projektarbeiten 
§ 10 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 
§ 11 Rücknahme der Anmeldung, Versäumnis, Rücktritt 
§ 12 Täuschung, Ordnungsverstoß, Mängel im Prüfungsverfahren  
§ 13 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 
§ 14 Wiederholung von Modulprüfungen 
§ 15 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
§ 16 Prüfungsausschuss 
§ 17 Prüfer und Beisitzer 
§ 18 Zweck der Masterprüfung 
§ 19 Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 
§ 20 Zeugnis und Masterurkunde 
§ 21 Ungültigkeit der Masterprüfung 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakte 
§ 23 Widerspruchsverfahren 
 
Teil 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§ 24 Studienaufbau und Studienumfang 
§ 25 Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 
§ 26 Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Kolloquium 
§ 27 Hochschulgrad 
 
Teil 3: Schlussbestimmungen 
 
§ 28 Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel das generische Maskulinum 
verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich für alle Geschlechter. 
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Regelstudienzeit 
Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern (zwei Jahren), bei einem Studium in Teilzeit 
von acht Semestern (4 Jahren). Die Regelstudienzeit umfasst das Studium sowie alle Modulprüfungen 
einschließlich des Moduls Master-Arbeit. 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

(1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen. Modulprüfungen bestehen in der Regel aus einer 
Prüfungsleistung. Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen. 
(2) Für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung können Leistungsnachweise (Prüfungsvorleistungen) 
gefordert sowie sonstige Anforderungen bestimmt werden. 
(3) Jeweils vorgesehene Prüfungsleistungen und Zulassungsvoraussetzungen werden in den 
Modulbeschreibungen festgelegt. 
 

§ 3 
Fristen 

(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. 
(2) Durch das Lehrangebot wird sichergestellt, dass Prüfungsvorleistungen und Modulprüfungen in den in 
der Studienordnung vorgesehenen Zeiträumen (Prüfungsleistungen in der Regel im Anschluss an die 
Vorlesungszeit) abgelegt werden können. 
 

§ 4 
Zulassungsverfahren, Bekanntgabe von Prüfungsterminen und Prüfungsergebnissen 

(1) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer 
1. in den Masterstudiengang Mechatronik und Produktionsautomatisierung an der Technischen Universität 

Chemnitz immatrikuliert ist und 
2. die Masterprüfung im gleichen Studiengang nicht endgültig nicht bestanden hat und 
3. die im Einzelnen in den Modulbeschreibungen für die jeweilige Prüfungsleistung festgelegten 

Zulassungsvoraussetzungen erbracht hat. 
(2) Die Zulassung zur Masterprüfung ist für jede Prüfungsleistung innerhalb des vom Zentralen 
Prüfungsamt für die jeweilige Prüfungsleistung festgelegten Anmeldezeitraums, welcher spätestens drei 
Wochen vor dem Prüfungstermin endet, schriftlich oder elektronisch unter Nutzung des SBservice beim 
Zentralen Prüfungsamt zu beantragen. Wurde vom Zentralen Prüfungsamt für eine Prüfungsleistung kein 
Anmeldezeitraum festgelegt, ist der Antrag bis spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin 
einzureichen. Dem Antrag sind beizufügen: 
1. eine Angabe des Moduls, auf das sich die Prüfungsleistung beziehen soll, 
2. eine Erklärung des Prüflings zum Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,  
3. eine Erklärung des Prüflings darüber, dass die Prüfungsordnung bekannt ist und ob er bereits eine 

Masterprüfung im gleichen Studiengang nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden hat oder ob er 
sich in einem laufenden Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Über die Zulassung nach Absatz 2 entscheidet der Prüfungsausschuss, in dringenden Fällen dessen 
Vorsitzender. 
(4) Personen, die sich das in der Studien- und Prüfungsordnung geforderte Wissen und Können angeeignet 
haben, können in Abweichung von Absatz 1 Nr. 1 den berufsqualifizierenden Abschluss als Externer in einer 
Hochschulprüfung erwerben. Über den Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sowie über das 
Prüfungsverfahren und über die zu erbringenden Prüfungsleistungen, die den Anforderungen der 
Prüfungsordnung entsprechen müssen, entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(5) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung der Masterprüfung darf nur abgelehnt werden, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 2 nicht 
 erfüllt sind, 
2. die gemäß Absatz 2 Satz 3 vorzulegenden Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Prüfling im gleichen Studiengang die Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat. 
(6) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung wird spätestens zwei Wochen vor Prüfungsbeginn durch das 
Zentrale Prüfungsamt über den SBservice bekannt gegeben. Der Student ist verpflichtet, die 
ordnungsgemäße Anmeldung im SBservice zu überprüfen. Stehen Module oder innerhalb eines Moduls 
Prüfungsleistungen zur Wahl, gelten die vom Studenten gewählten Prüfungsleistungen ab der Zulassung als 
verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistungen, sofern nicht die Anmeldung zu Prüfungsleistungen 
rechtzeitig zurückgenommen oder der Rücktritt von Prüfungsleistungen wirksam erklärt wurde. 
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(7) Der Prüfling wird rechtzeitig über die Termine, zu denen die Modulprüfungen zu erbringen sind, und über 
die Aus- und Abgabezeitpunkte von Hausarbeiten und der Masterarbeit informiert. Die Bekanntgabe von 
Prüfungsterminen, Zulassungen und Prüfungsergebnissen erfolgt im Zentralen Prüfungsamt sowie im 
SBservice. Das Nichtbestehen und das endgültige Nichtbestehen von Modulprüfungen werden dem Prüfling 
zusätzlich schriftlich bekannt gegeben. 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind  
1. mündlich (§ 6) und/oder 
2. durch Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sowie Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren 
 (§ 7) und/oder 
3. durch alternative Prüfungsleistungen (§ 8) und/oder 
4. durch Projektarbeiten (§ 9) 
zu erbringen. 
(2) Macht ein Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen chronischer Krankheit oder 
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der in der jeweiligen 
Modulbeschreibung vorgesehenen Form abzulegen, so soll der Prüfungsausschuss dem Prüfling auf Antrag 
gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
(3) Die Prüfungssprache ist Deutsch. In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche 
Prüfungsvorleistungen und Prüfungsleistungen in englischer Sprache zu erbringen sind oder erbracht 
werden können. Auf Antrag des Prüflings können Prüfungsleistungen in englischer Sprache erbracht werden. 
Der Antrag begründet keinen Rechtsanspruch. 
(4) Über Hilfsmittel, die bei einer Prüfungsleistung benutzt werden dürfen, entscheidet der Prüfer. Die 
zugelassenen Hilfsmittel sind rechtzeitig bekannt zu geben. 
 

§ 6 
Mündliche Prüfungsleistungen 

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner 
soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Wissen und 
Können verfügt. 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen sind von mehreren Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers abzunehmen. 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen können als Gruppen- oder als Einzelprüfungsleistungen abgelegt werden. 
Die Prüfungsdauer für jeden einzelnen Prüfling beträgt mindestens 15 Minuten und höchstens 45 Minuten. 
Die jeweilige konkrete Dauer der einzelnen mündlichen Prüfungsleistungen wird in den 
Modulbeschreibungen festgelegt. 
(4) Im Rahmen von mündlichen Prüfungsleistungen können auch Aufgaben mit angemessenem Umfang 
zur schriftlichen Behandlung gestellt werden, wenn dadurch der mündliche Charakter der Prüfungsleistung 
gewahrt bleibt. 
(5) Die wesentlichen Gegenstände, Dauer, Verlauf und Note der mündlichen Prüfungsleistung sind in einem 
Protokoll festzuhalten, das von den Prüfern bzw. bei Gegenwart eines Beisitzers von dem Prüfer und dem 
Beisitzer zu unterzeichnen ist. Ergebnis und Note sind dem Prüfling jeweils im Anschluss an die mündliche 
Prüfungsleistung bekannt zu geben; dabei sind die Vorgaben des Datenschutzrechts zu beachten. Das 
Protokoll ist der Prüfungsakte beizufügen. 
(6) Studenten, die sich zu einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse durch den/die Prüfer als Zuhörer zugelassen werden, es 
sei denn, der Prüfling widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses. 
(7) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass in der folgenden 
Prüfungsperiode anstelle der in der Modulbeschreibung vorgesehenen mündlichen Prüfung eine schriftliche 
Prüfung stattfindet. Die dafür vorgesehene Prüfungsdauer ist festzulegen. Der Beschluss des 
Prüfungsausschusses ist zum Beginn des jeweiligen Semesters bekannt zu geben. 
 

§ 7 
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen umfassen Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten, in 
denen der Prüfling nachweist, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit 
mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen bzw. Themen bearbeiten kann. Bei schriftlichen 
Prüfungsleistungen können dem Prüfling Themen bzw. Aufgaben zur Auswahl gegeben werden.  
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(2) Schriftliche Prüfungsleistungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 
werden in der Regel von zwei Prüfern bewertet. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht 
überschreiten. 
(3) Die Dauer von schriftlichen Prüfungsleistungen darf 60 Minuten nicht unterschreiten und die 
Höchstdauer von 300 Minuten nicht überschreiten. Die jeweilige konkrete Dauer der einzelnen schriftlichen 
Prüfungsleistungen wird in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
(4) In begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss beschließen, dass in der folgenden 
Prüfungsperiode anstelle der in der Modulbeschreibung vorgesehenen schriftlichen Prüfung eine mündliche 
Prüfung stattfindet. Die dafür vorgesehene Prüfungsdauer ist festzulegen. Der Beschluss des 
Prüfungsausschusses ist zum Beginn des jeweiligen Semesters bekannt zu geben. 
(5) Prüfungsleistungen können auch im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple choice) abgeprüft werden. Die 
Aufgaben für das Antwort-Wahl-Verfahren sind in der Regel durch zwei Prüfer zu entwerfen. Die Antwort-
Wahl-Aufgaben werden als Einfach-Wahlaufgaben (stets nur eine korrekte Antwort möglich) und/oder 
Mehrfach-Wahlaufgaben (eine oder mehrere korrekte Antwort/en möglich) gestellt. Die Aufgaben müssen 
auf die für das jeweilige Modul erforderlichen Kenntnisse ausgerichtet sein und zuverlässige 
Prüfungsergebnisse ermöglichen. Bei der Aufstellung der Aufgaben ist neben dem Bewertungsmaßstab 
(Punktzahl, Gewichtungsfaktor) auch festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die 
Aufgaben sind vor der Feststellung des Prüfungsergebnisses durch die Prüfer darauf zu überprüfen, ob sie 
gemessen an den Anforderungen gemäß Satz 4 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprüfung, dass einzelne 
Aufgaben fehlerhaft sind, sind diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen 
und die Zahl der für die Ermittlung des Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Aufgaben mindert sich 
entsprechend. Die Verminderung der Aufgabenzahl darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
Die Auswertung der Aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren kann automatisiert erfolgen. 
 

§ 8 
Alternative Prüfungsleistungen 

(1) Alternative Prüfungsleistungen werden insbesondere im Rahmen von Seminaren, Praktika, Planspielen 
oder Übungen erbracht. Die Leistung erfolgt insbesondere in Form von schriftlichen Ausarbeitungen, 
Hausarbeiten, Referaten oder protokollierten praktischen Leistungen im Rahmen einer oder mehrerer 
Lehrveranstaltung/en. Die Leistungen müssen individuell zurechenbar sein und werden für jeden Prüfling 
gesondert bewertet. Bei Hausarbeiten und in der Regel bei anderen schriftlichen Ausarbeitungen hat der 
Prüfling zu versichern, dass er diese selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt hat. 
(2) Für die Bewertung von alternativen Prüfungsleistungen gelten § 6 Abs. 2 und 5 und § 7 Abs. 2 
entsprechend. 
(3) Dauer und Umfang von alternativen Prüfungsleistungen werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 

§ 9 
Projektarbeiten 

(1) Projektarbeiten werden als Einzel- oder Gruppenarbeiten durchgeführt. Hierbei wird in der Regel die 
Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten 
nachgewiesen. Die Leistungen müssen individuell zurechenbar sein und werden für jeden Prüfling gesondert 
bewertet. Bei Projektarbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele 
definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann. Eine Projektarbeit besteht 
in der Regel aus der mündlichen Präsentation und einer schriftlichen Auswertung oder Dokumentation der 
Ergebnisse. 
(2) Für Projektarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, gelten § 6 Abs. 
2 und 5 und § 7 Abs. 2 entsprechend. 
(3) Die Dauer der mündlichen Präsentation und der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung werden in der 
Modulbeschreibung festgelegt. 
 

§ 10 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die 
Bewertung von Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden; abweichend davon gilt für 
Prüfungsleistungen im Antwort-Wahl-Verfahren (Multiple choice) Absatz 6: 
 
1 -   sehr gut  (eine hervorragende Leistung), 
2  -  gut   (eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt), 
3  -  befriedigend (eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht), 
4  -  ausreichend (eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt), 
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5  -  nicht ausreichend (eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr  
genügt). 

 
Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte 
erhöht oder erniedrigt werden; die Noten  0,7,  4,3,  4,7  und  5,3  sind dabei ausgeschlossen. Wird eine 
Prüfungsleistung von zwei oder mehreren Prüfern bewertet, ergibt sich die Note der Prüfungsleistung aus 
dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
ohne Rundung berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden gestrichen. Die Prüfer können die durch Bildung 
des arithmetischen Mittels errechnete Note der Prüfungsleistung auf eine gemäß den Sätzen 2 und 3 
zulässige Note auf- oder abrunden. Ergibt sich ein Notenwert von größer als 4,0, ist die Bewertung der 
Prüfungsleistung „nicht ausreichend“. 
(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich die Modulnote aus dem 
gemäß Modulbeschreibung gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen, 
ansonsten ergibt die Note der Prüfungsleistung die Modulnote. Für die Bildung des arithmetischen Mittels 
gilt Absatz 1 Satz 5 entsprechend. Die Modulnoten entsprechen den folgenden Prädikaten: 
 
bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   -   sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  -   gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5  -   befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  -   ausreichend, 
bei einem Durchschnitt ab 4,1     -   nicht ausreichend. 
 
(3) Für das Bestehen des Moduls Master-Arbeit ist notwendig, dass die Masterarbeit von beiden Prüfern 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wird. Die Note für die Masterarbeit errechnet sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Noten der beiden Prüfer.  
(4) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote errechnet sich aus dem 
gewichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten einschließlich der Note des Moduls Master-Arbeit (vgl. § 
25). Für die Bildung der Gesamtnote gelten Absatz 1 Satz 5 und Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 
(5) Werden Studienleistungen als Prüfungsleistungen angerechnet (Anrechenbare Studienleistungen), 
müssen sie in Art und Umfang Prüfungsleistungen entsprechen. Die Masterprüfung darf nicht überwiegend 
durch Anrechnung von Studienleistungen erbracht werden. Über die Anrechnung entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
(6) Eine im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prüfungsleistung ist bestanden, wenn der Prüfling die 
Mindestpunktzahl erreicht hat. Die Mindestpunktzahl ist der geringere der beiden nachstehenden 
Grenzwerte: 
1. 50 Prozent der erzielbaren Punkte (absolute Bestehensgrenze) oder  
2. um 10 Prozent reduzierte Punktzahl der von den Prüflingen durchschnittlich erzielten Punkte, jedoch 

mindestens 40 Prozent der erzielbaren Punkte (relative Bestehensgrenze).  
Hat der Prüfling die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, sind folgende Noten zu verwenden: 
 
1,0 - sehr gut, wenn er mindestens 90 Prozent,  
1,3 - sehr gut, wenn er mindestens 80, aber weniger als 90 Prozent,  
1,7 - gut, wenn er mindestens 70, aber weniger als 80 Prozent,  
2,0 - gut, wenn er mindestens 60, aber weniger als 70 Prozent,  
2,3 - gut, wenn er mindestens 50, aber weniger als 60 Prozent,  
2,7 - befriedigend, wenn er mindestens 40, aber weniger als 50 Prozent,  
3,0 - befriedigend, wenn er mindestens 30, aber weniger als 40 Prozent,  
3,3 - befriedigend, wenn er mindestens 20, aber weniger als 30 Prozent,  
3,7 - ausreichend, wenn er mindestens 10, aber weniger als 20 Prozent,  
4,0 - ausreichend, wenn er keine oder weniger als 10 Prozent der darüber hinaus erzielbaren Punkte erhalten 
hat. 
 
Hat der Prüfling die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestpunktzahl nicht erreicht, wird die 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
 

§ 11 
Rücknahme der Anmeldung, Versäumnis, Rücktritt 

(1) Der Prüfling kann die Anmeldung zu einer Prüfungsleistung ohne Angabe von Gründen zurücknehmen. 
Diese Mitteilung muss dem Zentralen Prüfungsamt bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin 
zugehen. 
(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling einen für ihn 
bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er angetreten 
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hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der 
vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen unverzüglich beim 
Zentralen Prüfungsamt schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings ist 
in der Regel ein ärztliches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Anmeldung zur Prüfung, die 
Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von 
Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des Prüflings die Krankheit eines 
von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. 
 

§ 12 
Täuschung, Ordnungsverstoß, Mängel im Prüfungsverfahren  

(1) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung, z.B. durch Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet. 
(2) Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird 
die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.  
(3) Erweist sich, dass ein Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, welche die Prüfungsleistung 
beeinflusst haben, so kann auf Antrag eines Prüflings oder von Amts wegen angeordnet werden, dass für 
einen bestimmten Prüfling oder alle Prüflinge die Prüfung oder einzelne Teile derselben neu angesetzt 
werden. In diesem Fall sind die bereits erbrachten Prüfungsergebnisse ungültig. 
(4) Mängel im Prüfungsverfahren müssen während der Prüfung mündlich oder schriftlich bei dem Prüfer 
oder Aufsichtsführenden oder unverzüglich nach der Prüfung schriftlich beim Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses geltend gemacht werden.  
 

§ 13 
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 

(1) Modulprüfungen sind bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. Werden 
in den Modulbeschreibungen mit „Bestehen erforderlich“ gekennzeichnete Prüfungsleistungen mit „nicht 
ausreichend“ bewertet, ist die Modulprüfung nicht bestanden. Nicht bestandene Modulprüfungen, welche 
nicht innerhalb eines Jahres bzw. bei einem Studium in Teilzeit innerhalb von zwei Jahren (§ 14 Abs. 1) 
wiederholt wurden oder die bei Wiederholung mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden, führen erneut zum 
Nichtbestehen der Modulprüfung. Wurde ein Antrag auf eine zweite Wiederholung der Modulprüfung (§ 14 
Abs. 2) nicht rechtzeitig gestellt, wurde eine zweite Wiederholungsprüfung nicht zum nächstmöglichen 
Prüfungstermin abgelegt oder wurde diese Prüfung erneut mit „nicht ausreichend“ bewertet, gilt die 
Modulprüfung als „endgültig nicht bestanden“. 
(2) Mit dem endgültigen Nichtbestehen einer Modulprüfung gilt die Masterprüfung als „endgültig nicht 
bestanden“. 
(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprüfungen bestanden sind. Eine Masterprüfung, 
die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit bzw. bei einem Studium in 
Teilzeit innerhalb von acht Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, gilt als 
„nicht bestanden“. 
 

§ 14 
Wiederholung von Modulprüfungen 

(1) Bei Nichtbestehen einer Modulprüfung (Bewertung „nicht ausreichend“) ist eine Wiederholungsprüfung 
möglich. Besteht die Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so können mit „nicht ausreichend“ 
bewertete Prüfungsleistungen nur insoweit wiederholt werden, wie dies zum Bestehen der Modulprüfung 
erforderlich ist. Hiervon unabhängig sind Prüfungsleistungen, welche in den Modulbeschreibungen mit 
„Bestehen erforderlich“ gekennzeichnet sind und mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden, zu wiederholen. 
Eine Wiederholungsprüfung ist nur innerhalb eines Jahres zulässig bzw. bei einem Studium in Teilzeit 
innerhalb von zwei Jahren. Diese Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Ergebnisses der Modulprüfung. 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Modulprüfung als „nicht bestanden“. 
(2) Die Zulassung zu einer zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum nächstmöglichen 
Prüfungstermin möglich. Eine weitere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig.  
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig. 
 

§ 15 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus anderen Studiengängen werden auf 
Antrag des Studenten angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der 
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erworbenen Kompetenzen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die 
Nichtanrechnung ist schriftlich zu begründen. Bei der Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, 
sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu 
beachten.  
(2) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Qualifikationen werden auf Antrag des Studenten 
angerechnet, soweit diese Teilen des Studiums nach Inhalt und Anforderung gleichwertig sind und diese 
damit ersetzen können. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn die nachgewiesenen Lernergebnisse 
oder Kompetenzen den zu ersetzenden im Wesentlichen entsprechen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Der Student hat den Erwerb der Kenntnisse und Fähigkeiten, deren Anrechnung er begehrt, und dass diese 
den Anforderungen des Satzes 1 entsprechen nachzuweisen. Außerhalb des Hochschulwesens erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten können maximal die Hälfte des Studiums ersetzen. 
(3) Studienbewerber mit Hochschulzugangsberechtigung werden in ein höheres Fachsemester eingestuft, 
wenn sie durch eine besondere Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) die erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten nachgewiesen haben.  
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind - zu übernehmen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen. 
(5) Die Studenten haben die für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen sowie von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 

§ 16 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben bestellt der Fakultätsrat der Fakultät für Maschinenbau einen Prüfungsausschuss. 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und zwei weiteren 
Mitgliedern aus dem Kreis der an den Fakultäten für Maschinenbau und für Elektrotechnik und 
Informationstechnik tätigen Hochschullehrer, zwei Mitgliedern aus dem Kreis der an den Fakultäten für 
Maschinenbau und für Elektrotechnik und Informationstechnik tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
einem Mitglied aus dem Kreis der Studenten. 
(3) Die Amtszeit beträgt in der Regel drei Jahre, für studentische Mitglieder ein Jahr. Wiederbestellung ist 
zulässig. 
(4) Der Prüfungsausschuss ist für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Prüfungsordnung 
zuständig, sofern in dieser Ordnung keine abweichende Regelung der Zuständigkeit getroffen ist, 
insbesondere für: 
1. die Organisation der Prüfungen, 
2. Entscheidungen über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften, 
3. die Anrechnung von Studienzeiten, von Studien- und Prüfungsleistungen sowie von außerhalb des 

Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten, 
4. die Bestellung der Prüfer, 
5. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für Studenten während der 

Inanspruchnahme des Mutterschaftsurlaubes und der Elternzeit, 
6. die Entscheidung über angemessene Prüfungsbedingungen für behinderte und chronisch kranke 

Studenten, 
7. die Entscheidung über die Ungültigkeit der Masterprüfung, 
8. die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten, welche diese Prüfungsordnung betreffen. 
Die gesetzlich geregelten Schutzbestimmungen zu Mutterschutz und Elternzeit sind zu berücksichtigen. 
(5) Der Prüfungsausschuss kann Aufgaben an den Vorsitzenden zur Erledigung übertragen. Dies gilt nicht 
für Entscheidungen nach § 12 Abs. 3, für Entscheidungen über Widersprüche und für Berichte an den 
Fakultätsrat. 
(6) Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fakultätsrat auf Aufforderung über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten, der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit, über die Verteilung der Modul- 
und Gesamtnoten und kann Anregungen zur Reform der Studien- und Prüfungsordnung geben. 
(7) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter und die 
Mehrheit aller Mitglieder anwesend sind und die Hochschullehrer die Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder bilden. Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.  
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 
Dies gilt nicht für studentische Mitglieder, die sich im gleichen Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung 
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unterziehen möchten. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können Zuständigkeiten des 
Prüfungsausschusses nicht wahrnehmen, wenn sie selbst Beteiligte der Prüfungsangelegenheit sind. 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind zur Verschwiegenheit über die Gegenstände der 
Sitzungen des Prüfungsausschusses verpflichtet. 
 

§ 17 
Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer. Zu Prüfern sollen nur Mitglieder und Angehörige der 
Technischen Universität Chemnitz oder anderer Hochschulen bestellt werden, die in dem betreffenden 
Prüfungsfach zur selbständigen Lehre berechtigt sind. Soweit dies nach dem Gegenstand der Prüfung 
sachgerecht ist, kann zum Prüfer auch bestellt werden, wer die Befugnis zur selbständigen Lehre nur für ein 
Teilgebiet des Prüfungsfaches besitzt. In besonderen Ausnahmefällen können auch Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen zum Prüfer bestellt 
werden, sofern dies nach der Eigenart der Prüfung sachgerecht ist. Prüfungsleistungen dürfen nur von 
Personen bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. 
(2) Der Prüfling kann für die Bewertung der Masterarbeit (§ 19) und von mündlichen Prüfungsleistungen  
(§ 6) dem Prüfungsausschuss einen Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern vorschlagen. Der Vorschlag 
begründet keinen Rechtsanspruch auf Bestellung dieser Person/en. 
(3) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfer mindestens zwei Wochen 
vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben werden. 
(4) Die Prüfer und die Beisitzer sind gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit über Prüfungsvorgänge 
verpflichtet. 
 

§ 18 
Zweck der Masterprüfung 

Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudiums. Durch die 
Masterprüfung wird festgestellt,  
- ob der Prüfling ein Wissen und Verstehen nachweist, das normalerweise auf der Bachelor-Ebene aufbaut 

und diese wesentlich vertieft und erweitert,  
- ob der Prüfling in der Lage ist, die Besonderheiten, Grenzen, Terminologie und Lehrmeinungen des 

Lehrgebiets zu definieren und zu interpretieren, 
- ob der Prüfling befähigt ist, sein Wissen und Verstehen zur Problemlösung auch in neuen und 

ungewohnten Situationen anzuwenden und 
- ob der Prüfling auf der Grundlage unvollständiger und begrenzter Informationen wissenschaftlich 

fundierte Entscheidungen fällen kann und dabei gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische 
Erkenntnisse zu berücksichtigen weiß. 

 
§ 19 

Ausgabe des Themas, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage und befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist ein angemessenes fachspezifisches bzw. fachübergreifendes Problem auf dem aktuellen Stand von 
Forschung oder Anwendung selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und seine 
Ergebnisse in klarer und eindeutiger Weise zu formulieren und zu vermitteln. 
(2) Das Thema der Masterarbeit muss in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Studiengang stehen. 
Die Masterarbeit kann von jeder prüfungsberechtigten Person betreut werden. Der Prüfling ist berechtigt, 
einen Betreuer sowie ein Thema vorzuschlagen, hat jedoch keinen Rechtsanspruch darauf, dass seinem 
Vorschlag entsprochen wird. Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt durch den 
Prüfungsausschuss. 
(3) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig 
angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Bei einer 
Gruppenarbeit ist der individuelle Anteil jedes Prüflings genau auszuweisen. 
(4) Die Masterarbeit ist in zwei Exemplaren in maschinenschriftlicher und gebundener Ausfertigung sowie 
zusätzlich als elektronische Datei in einer zur dauerhaften Wiedergabe von Schriftzeichen geeigneten Weise 
termingemäß im Zentralen Prüfungsamt abzugeben. 
(5) Die Themenausgabe und der Abgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. 
(6) Das Thema der Masterarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb von vier Wochen 
nach der Ausgabe des Themas. Eine erneute Rückgabe des Themas ist ausgeschlossen. 
(7) Die Masterarbeit ist in der Regel von zwei Prüfern zu bewerten. Darunter soll der Betreuer der 
Masterarbeit sein. Die Bewertung erfolgt nach § 10 Abs. 1 und 3 dieser Prüfungsordnung. Das 
Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 

609

Amtliche Bekanntmachungen 
__________________________________

Nr. 16/2025 
__________________________________

vom 22. Mai 2025 
______________________________________



 

(8) Nicht fristgemäß eingereichte Masterarbeiten werden mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Wird die 
Masterarbeit nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet, kann sie innerhalb eines Jahres einmal 
wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nur auf Antrag innerhalb von sechs Monaten nach dem 
wiederholten Nichtbestehen der Masterarbeit möglich. Eine weitere Wiederholung ist nicht zulässig. Bei 
Wiederholung der Masterarbeit ist eine Rückgabe des Themas innerhalb der in Absatz 6 genannten Frist nur 
zulässig, wenn der Prüfling zuvor von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 

§ 20 
Zeugnis und Masterurkunde 

(1) Nach dem erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen, ein Zeugnis ausgestellt. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die gewählte Vertiefungsrichtung, 
die Bezeichnungen der Module, die Modulnoten, das Thema der Masterarbeit, die Gesamtnote und das 
Gesamtprädikat sowie die Gesamtleistungspunkte aufzunehmen. 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, und 
das Datum der Ausfertigung und wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Prüfling die Masterurkunde mit dem Datum 
der Ausfertigung des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die 
Masterurkunde wird vom Dekan und dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Technischen Universität Chemnitz versehen. Der Masterurkunde ist eine englischsprachige 
Übersetzung beizufügen. 
(4) Es wird ein Diploma Supplement ausgestellt. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems ist der 
zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweiligen Fassung zu verwenden. 
(5) Sorben können den Grad zusätzlich in sorbischer Sprache führen und erhalten auf Antrag eine 
sorbischsprachige Fassung der Masterurkunde und des Zeugnisses. 
(6) Studenten, die ihr Studium nicht abschließen, erhalten auf Antrag ein Studienzeugnis über die erbrachten 
Leistungen. 
(7) Die Ausstellung von Zeugnissen und Urkunden gemäß den Absätzen 1 bis 6 obliegt dem Zentralen 
Prüfungsamt. 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleistung entsprechend § 12 Abs. 1 berichtigt 
werden. Gegebenenfalls können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass dem Prüfling ein 
Täuschungsvorsatz nachzuweisen ist, und wird dieser Umstand erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung zu 
einer Prüfung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so können die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ und die 
Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
(3) Das unrichtige Zeugnis und die unrichtige Masterurkunde sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu 
erteilen. Wenn die Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde, sind mit 
dem unrichtigen Zeugnis auch die Masterurkunde, deren englische Übersetzung und das Diploma 
Supplement einzuziehen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach Ablauf von fünf 
Jahren nach dem Ausstellungsdatum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
(4) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakte 

Innerhalb eines Jahres nach Ausgabe des Zeugnisses wird dem Absolventen auf Antrag in angemessener 
Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten und in die 
Prüfungsprotokolle gewährt. 
 

§ 23 
Widerspruchsverfahren 

Widersprüche gegen Entscheidungen, die nach dieser Ordnung getroffen werden, sind innerhalb eines 
Monats, nachdem die jeweilige Entscheidung dem Betroffenen bekannt gegeben worden ist, schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Technischen Universität Chemnitz, Zentrales Prüfungsamt, einzulegen. Der 
Prüfungsausschuss entscheidet über den Widerspruch. Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit 
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einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Widerspruchsführer zuzustellen. Der 
Widerspruchsbescheid bestimmt auch, wer die Kosten des Verfahrens trägt. 
 
 

Teil 2 
Fachspezifische Bestimmungen 

 
§ 24 

Studienaufbau und Studienumfang 
(1) Der Studiengang hat einen modularen Aufbau. Er besteht aus Basis-, Vertiefungs- und 
Ergänzungsmodulen, die als Pflicht- oder Wahlpflichtmodule angeboten werden, und dem Modul Master-
Arbeit. Pflichtmodule sind für alle Studenten verbindliche Module des Studienganges. Wahlpflichtmodule 
sind im Studiengang alternativ angebotene Module. Die vom Studenten im Rahmen von Wahlpflichtmodulen 
gewählten Module werden als Pflichtmodule behandelt. 
(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums sind 120 Leistungspunkte erforderlich. 
(3) Der zeitliche Umfang der erforderlichen Arbeitsleistung des Studenten beträgt pro Semester 
durchschnittlich 900 Arbeitsstunden, bei einem Studium in Teilzeit durchschnittlich 450 Arbeitsstunden. 
Beim erfolgreichen Abschluss von Modulprüfungen werden die dafür jeweils vorgesehenen Leistungspunkte 
vergeben. 
(4) Die Studenten können vor der Anmeldung zur Masterarbeit im Wahlpflichtbereich mehr als die 
vorgesehenen Prüfungen (ausgenommen die Prüfung des Moduls 261033-100) absolvieren. Diese 
zusätzlich gewählten Prüfungen sind von den Studenten als Zusatzprüfungen anzumelden. 
Zusatzprüfungen können nur einmal abgelegt werden. Die Ergebnisse der Zusatzprüfungen werden auf 
Antrag der Studenten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Bildung der Gesamtnote für die 
Masterprüfung nicht berücksichtigt. Der Antrag ist spätestens bis zur Abgabe der Masterarbeit beim 
Zentralen Prüfungsamt einzureichen. 
 

§ 25 
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 

(1) Folgende Module sind Bestandteile der Masterprüfung: 
1. Basismodule (∑ 30 LP) 
231534-009 Forschungsseminar 8 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 8 
231536-003 Modellbildung und Integration mechatronischer 

Systeme 
5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

231534-017 Prozessdatenerfassung und -verarbeitung 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
244033-110 Mikrosystementwurf 7 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 7 
231536-002 Sensor-Aktor-Systeme 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

 
2. Ergänzungsmodule Interdisziplinäre Lehrinhalte (∑ 15 LP) 
Aus den nachfolgenden Modulen 231131-010 bis 231331-008 sind Module im Gesamtumfang von 15 LP 
auszuwählen, wobei Module, die bereits im Bachelorstudium belegt wurden, nicht erneut ausgewählt werden 
können: 
231131-010 Aufbereitung und Organisation wissenschaftlicher 

Daten 
5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

231232-003 Projektmanagement (MB) 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
281500-002 Präsentation und Gesprächsführung 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
261033-100 Kosten- und Erlösrechnung 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
231232-009 Digitale Produktionssystemprojektierung 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
231331-008 Kostenorientierte Produktentwicklung 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

 
3. Vertiefungsmodule (∑ 25 LP) 
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsrichtungen 3.1 Mechatronisches Systemdesign und 3.2 
Systemintegration und Robotik ist eine Vertiefungsrichtung mit den zugehörigen Pflichtmodulen im Umfang 
von 25 LP auszuwählen: 
 
3.1 Vertiefungsrichtung Mechatronisches Systemdesign 
231131-004 Sichere Mechatronische Systeme 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231533-007 Entwicklung und Gestaltung von Produktionstechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231432-002 Maschinendynamik diskreter Systeme 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231733-008 Bewegungsdesign, Kurven-, Schritt- und 

Planetengetriebe 
5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
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231331-009 Maschinelles Lernen und Optimierung in der 
technischen Produktentwicklung  

5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

 
3.2 Vertiefungsrichtung Systemintegration und Robotik 
242031-051 Automatisierte Antriebe 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231533-010 Industrielle Steuerungstechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231733-004 Montage- und Handhabungstechnik/Robotik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231534-019 Prozessketten in der Produktionstechnik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 
231533-014 Automatisierung und Robotik 5 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 5 

 
4. Ergänzungsmodule Übergreifende Fachinhalte (∑ 20 LP) 
Aus den nachfolgenden Modulen 241031-040 bis 231833-001 sowie den Modulen der nicht gewählten 
Vertiefungsrichtung sind Module im Gesamtumfang von 20 LP auszuwählen: 
241031-040 Modellbildung und Identifikation dynamischer 

Systeme 
5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

241031-035 Advanced Linear Control 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
241033-035 Robots, Modelling and Control 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
231331-002 Methodisches Konstruieren 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
250110-002 Grundlagen der Informatik II 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
242031-070 Traktions- und Magnetlagertechnik 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
244033-130 Gerätetechnik 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
231534-010 Funktionsoberflächen 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 
231833-001 Funktionswerkstoffe 5 LP (Wahlpflichtmodul), Gewichtung 5 

 
5. Modul Master-Arbeit 
230100-940 Master-Arbeit 30 LP (Pflichtmodul), Gewichtung 30 

 
(2) In den Modulbeschreibungen, die Bestandteil der Studienordnung sind, sind Anzahl, Art, Gegenstand und 
Ausgestaltung der Prüfungsleistungen sowie die Zulassungsvoraussetzungen festgelegt. 
 

§ 26 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit, Kolloquium 

(1) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt höchstens 23 Wochen, bei einem Studium in Teilzeit 
höchstens 46 Wochen. 
(2) Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit um höchstens 
sechs Wochen verlängern. 
(3) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die 
Frist zur Bearbeitung der Masterarbeit eingehalten werden kann. 
(4) Der Prüfling erläutert seine Masterarbeit in einem Kolloquium. 
 

§ 27 
Hochschulgrad 

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Chemnitz den Grad „Master of 
Science (M.Sc.)“. 
 
 

Teil 3 
Schlussbestimmungen 

 
§ 28 

Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung 
Diese Prüfungsordnung gilt für die ab Wintersemester 2025/2026 Immatrikulierten.  
 
Für Studenten, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2025/2026 im konsekutiven Masterstudiengang 
Mikrotechnik/Mechatronik aufgenommen haben, gilt die Prüfungsordnung für den konsekutiven 
Studiengang Mikrotechnik/Mechatronik mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) an der Technischen 
Universität Chemnitz vom 20. Mai 2019 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 19/2019, S. 455), geändert durch 
Artikel 2 der Satzung vom 19. Juni 2023 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 23/2023, S. 1325, 1328), fort. 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 28. April 
2025 und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom 14. Mai 2025. 
 
 
Chemnitz, den 21. Mai 2025  
 
Der Rektor  
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
 
Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
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